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Immobilienrechtliche Belange erfordern ein hohes Maß an

Fachkompetenz. Verschaffen Sie sich die absolute Sicherheit

mit der Betreuung Ihrer Immobilie durch unsere kompetenten

Fachkräfte – profitieren Sie von unserer Zuverlässigkeit.

MEINE
SICHERHEIT

Ihr kompetenter
Immobilienverwalter
mit dem Plus an Leistung

+ Entlastung

+ Sicherheit

+ Kontinuität

+ Werterhalt
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Ihre Frank Pietruska Andreas Meist
 1. Vorsitzender Geschäftsführer

Verehrte Mitglieder,
unser Landesverbandsvorsitzender Herr Dr. Hans Reinold 
Horst hat sich mit einem offenen Brief zur Wohnungspolitik 
und Wohnungswirtschaft im Jahre 2021 an die Niedersächsi-
sche Landespolitik gewandt. 

Er beurteilt die Wohnungspolitik des Landes zu Recht als 
falsch, weil diese dem Ziel einer vermehrten Bautätigkeit zu 
günstigen Konditionen und damit Schaffung eines leichter 
bezahlbaren Wohnraums genau entgegenwirkt. 

Als „völlig daneben“ bezeichnet Dr. Horst die erneut erlassene 
Mietpreisbremse. Er weist darauf hin, dass sich die Landes-
politik jahrzehntelang nicht um den sozialen Wohnungsbau 
gekümmert und ignoriert hat, dass der Bestand an Sozial-
wohnungen ständig abschmolz. Nun kommt die Politik und 
sieht eine angespannte Wohnraumversorgung. Wieder erlässt 
sie eine Mietpreisbremse, die bereits in ihrem ersten Anlauf 
krachend gescheitert ist, wie zwei Instanzen der Nieder-
sächsischen Justiz rechtskräftig entschieden haben. Ebenso 
untauglich dürfte nach den Worten des Landesverbandsvor-
sitzenden die neue Mietpreisbremse sein. Mit der Anknüp-
fung an Angebotsmieten aus Internetportalen beruht sie nicht 
auf einer Grundlage, die den wirklichen Verhältnissen am 
Wohnungsmarkt in Niedersachsen entspricht. Und auch die 
neue Verordnung weist darüber hinaus viele handwerkliche 
Fehler auf, die sie erneut angreifbar macht. 

Auch die Versuche des Landes zur Senkung von Baukosten 
weist Dr. Horst als untauglich zurück. Nach wie vor ist das 
Baurecht in Niedersachsen deutlich überreguliert und viele 
Vorschläge der Fachverbände zur Reduzierung der Baukosten 

wurden ignoriert. Statt eine Verschlankung des Vorschriftend-
schungels im Baurecht vorzunehmen, hat die Landespolitik 
immer nur vereinzelt nachgebessert und die Immobilienei-
gentümer sogar noch weiter bevormundet. Das geplante ver-
schärfte staatliche Baugebot für bislang unbebaute Grundstü-
cke und ein Umwandlungsverbot für vermieteten Wohnraum 
in Eigentumswohnungen sind zurückzuweisen. 

Auch auf die Widersprüchlichkeiten beim Klimaschutz geht 
der Verbandsvorsitzende in seinem Schreiben ein. Tatsächlich 
sei Klimaschutz wichtig, so Dr. Horst, er dürfe aber bezahl-
bares Wohnen nicht verhindern. Optimalanforderungen an 
die Wohnungswirtschaft in zwei konträren Ausrichtungen, 
billiger Wohnraum einerseits und möglichst optimierter 
Klimaschutz andererseits, funktionieren nicht. Und er warnt 
davor, die Grundsteuerreform nur zur Stärkung der Gemein-
dehaushalte zu nutzen. 

Daher unterstützen wir die Forderung von Haus & Grund Nie-
dersachsen an die Landespolitik uneingeschränkt: Billigerer 
Wohnraum kann nur durch vermehrtes Bauen zu billigeren 
Kosten realisiert werden. Die vorliegenden Ideen und Vor-
schläge der Wohnungswirtschaft müssen dazu nur umgesetzt 
werden. 

Dem Klimaschutz sollte dabei keine rein ideologische über-
bewertete Position zukommen. Dies gilt umso mehr, als die 
bereits eingetretenen und in der Zukunft sicher erheblichen 
wirtschaftlichen Einbrüche durch die Pandemie die ökono-
mischen Möglichkeiten auch im Bereich der Wohnungswirt-
schaft zusätzlich weiter einschränken werden. 
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Alle diese Bereiche decken wir, die Firma Immobilien Goetze e.K., seit über 40 Jahren erfolgreich für unsere
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Ihre Fragen,
unsere Antworten
FEHLENDE MIETZAHLUNG 
IN DER CORONA-KRISE 

?
Bezüglich der anhaltenden Co-
rona-Krise habe ich folgende 
Frage zur Vermietung meines 
Ladenlokals in Braunschweig 
(Nagelstudio): 
Bereits in 2020 hat die Miete-

rin die Mieten für April, Mai und Juni 
ohne schriftliche Stellungnahme nicht 
überwiesen. Diese muss Sie ja meines 
Wissens bis zum 31.12.2021 ausglei-
chen, richtig? 
Nun wurde die Miete für Januar 2021 
auch nicht gezahlt und ich gehe davon 
aus, dass auch für Februar keine Zah-
lung erfolgen wird. Wieder hat sich die 
Mieterin nicht bei mir gemeldet, weder 
schriftlich noch telefonisch! 
Generell sind die Mietzahlungen schon 
seit Jahren unregelmäßig und oft erst 
nach "Hinterherlaufen" meinerseits 
gezahlt worden. 
Wie ist nun während der Krise die 
rechtliche Situation und kann ich der 
Mieterin evtl. mit der gesetzlichen Kün-
digungsfrist kündigen? Der Mietvertrag 
ist ein Mietvertrag für gewerbliche 
Räume und Grundstücke des Landes-
verbands Haus und Grund aus dem Jahr 
2016.

Anne B., Braunschweig 

!
Andreas Meist rät: Wenn die Mie-
terin nicht gezahlt hat, so sieht das 
sogenannte „Mietenmoratorium“ 
vor, dass die Miete für April, Mai und 
Juni 2020 bis zum 30.06.2022 auszu-
gleichen ist. Dies setzt allerdings vo-

raus, dass der Mieter glaubhaft gemacht 
und dargelegt hat, dass die Nichtzahlung 
der Miete coronabedingt ist. Wenn Ihre 
Mieterin sich schriftlich nicht geäußert 
hat, so hat sie ihre Darlegungslast nicht 
erfüllt.  
Wenn die Mieterin die Mieten für Januar 

2021 und Februar 2021 ohne sich bei Ih-
nen zu melden nicht zahlt, so können Sie 
das Mietverhältnis fristlos kündigen. Soll-
ten Sie sich dafür entscheiden, so können 
wir Ihnen bei der Fertigung des Kündi-
gungsschreibens gern behilflich sein.  
Streitig ist, ob der Mieter sich nach Erhalt 
der fristlosen Kündigung oder ggf. im 
Räumungsprozess sich noch darauf be-
rufen kann, dass er coronabedingt nicht 
zahlen konnte, wenn er sich zuvor nicht 
geäußert hat. 

BEENDIGUNG DER 
DACHBODENNUTZUNG 

?
Bei einem Mietverhältnis 
ist der Dachboden mit zur 
Nutzung überlassen. Den will 
der Eigentümer nun ausbauen. 
Können wir diese Nutzungser-
laubnis auch zurücknehmen? 

Christian S., Braunschweig 

!
Andreas Meist rät: Grundsätzlich 
ist die Einräumung der Nutzung 
bzw. Mitbenutzung des Dachbodens 
ein Bestandteil des Mietvertrages 
zugunsten des Mieters. Dieser kann 
nicht ohne weiteres widerrufen wer-

den. Eine Nutzung von Flächen, die dem 
Mieter mietvertraglich zur Mitbenutzung 
überlassen werden, kann auch nicht ohne 
weiteres gekündigt werden. Es würde 
sich um eine sogenannte Teilkündigung 
des Mietvertrages handeln, die rechtlich 
unzulässig ist.  
Allerdings gibt es eine Ausnahme, die 
sich in § 573 b BGB findet. Wenn der Ei-
gentümer mit seinem Ausbau die in § 573 
b BGB genannten Zwecke verfolgt, also 
entweder Wohnraum zum Zwecke der 
Vermietung auf dem Dachboden schaffen 
will oder Wohnraum mit Nebenräumen 
ausstatten will.  
Will der Eigentümer den geschaffenen TE
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Wohnraum auf dem Dachboden selbst be-
nutzen, ist eine Teilkündigung grundsätz-
lich nicht zulässig. Eine Ausnahme soll 
aber dann gelten, wenn der Eigentümer, 
der den ausgebauten Dachboden selbst 
nutzt, seine bisherige Wohnung vermie-
tet. Letzteres ist allerdings streitig. Der 
Mieter kann eine Mietsenkung verlangen. 
Das Verlangen ist formlos und unbefris-
tet. Sie müssen ihn auf diese Möglichkeit 
im Kündigungsschreiben aber nicht 
hinweisen.  
Die Kündigung ist nach § 573 b Abs. 2 
BGB spätestens am dritten Werktag eines 
Kalendermonats zum Ablauf des über-
nächsten Monats zu erklären. 

AUSZUG EINER MIETERIN 
– SCHÖNHEITSREPARATUREN 

?
Eine langjährige Miete-
rin (Mietverhältnis seit 
01.10.1990) hat zum 30.04.2021 
ihr Mietverhältnis gekündigt. 
Laut dem damaligen Mietver-
trag muss sie Schönheitsre-

paraturen wie z.B. Türen, Wände und 
Heizkörper streichen durchführen und 
die Wohnung renoviert übergeben. 
Sind diese Bestimmungen noch richtig? 
Wenn ja, welche Schönheitsrepara-
turen muss sie durchführen? Darf ich 
bei Nichtdurchführung die Kaution 
zurückhalten? 
Die Mieterin hatte mir angeboten, 
dass ich einen Monat früher (also 
ab 01.04.21) Arbeiten (wie z.B. die 
Sanierung eines der beiden Bäder) 
durchführen darf. Im Gegenzug wollte 
sie keinerlei Schönheitsreparaturen 
durchführen. Das sehe ich nicht so, 
denn ich darf ja Arbeiten nach Vor-
ankündigung und Terminabsprache 
durchführen oder durchführen lassen. 
Ist das richtig? 
Natürlich muss sie in den Bereichen, 
die saniert werden sollen keine Schön-
heitsreparaturen durchführen. 
Des Weiteren möchte ich gerne wissen, 
ob ich mit Terminabsprache neuen po-
tenziellen Mietern die Wohnung zeigen 
darf und auch mit Terminabsprache 
Handwerker durch die Wohnung füh-
ren kann? 
Auch werden natürlich die Corona-Hy-
gienevorschriften beachtet. Ich wäre 
Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich 
unterstützen, damit ich rechtkonform 
der Mieterin gegenüber handeln kann.

Oliver B., Braunschweig 

!
Andreas Meist rät: vermutlich ha-
ben Sie gegen Ihre Mieterin keinen 
Anspruch auf Durchführung von 
Schönheitsreparaturen, wenn ein 
Vertrag aus dem Jahr 1990 vorliegt. 
Um dies genau prüfen zu können, 

müssten wir allerdings die vertraglichen 
Regelungen vorliegen haben.  
Unabhängig von der vertraglichen Rege-
lung ist Voraussetzung für die Übertra-
gung der Schönheitsreparaturen auf den 
Mieter, dass ihm vom Vermieter eine reno-
vierte oder nicht renovierungsbedürftige 
Wohnung übergeben wurde. Nur dann ist 
es überhaupt möglich, die Schönheitsre-
paraturen auf den Mieter zu übertragen. 
Und die Renovierung bzw. Nichtrenovie-
rungsbedürftigkeit der Wohnung bezieht 
sich nicht etwa nur auf das Streichen der 
Wände und Decken. Alle Einrichtungen 
und Ausstattungen der Wohnung, die in 
den Bereich der Schönheitsreparaturen 
fallen, müssen renoviert oder nicht reno-
vierungsbedürftig sein.  
Also bspw. auch die Fensterinnseiten, 
die Zimmertüren, die Heizkörper, die 
Heizungsrohre etc. Und daran scheitert 
es oft, selbst wenn dem Mieter eine frisch 
gestrichene Wohnung übergeben wurde.  
Der Zustand der Wohnung bei Übergabe 
an die Mieterin wäre also zunächst zu 
klären. Sollte Ihnen ein Anspruch auf 
Durchführung der Schönheitsreparaturen 
zustehen, so müssten Sie die Mieterin 

zunächst zum Tätigwerden auffordern 
und ihr eine Frist zur Durchführung der 
Arbeiten setzen. Erst dann gerät die Mie-
terin in Verzug, so dass sich ein Anspruch 
auf Tätigwerden in einen Schadenersat-
zanspruch in Geld umwandelt. In diesem 
Aufforderungsschreiben müssen Sie den 
Zustand der zu renovierenden Ausstat-
tungsgegenstände oder Einrichtungen 
genau darlegen und die Mieterin auffor-
dern, die notwendigen Arbeiten durchzu-
führen. Sie müssen also etwa formulieren: 
„Ich fordere Sie auf, alle vier Wände im 
Wohnzimmer in einem dem üblichen 
Geschmack entsprechenden Farbton zu 
streichen, weil die Wände verschmutzt 
und fleckig sind. Die Verschmutzungen 
befinden sich an der Kante der an der 
Westseite gelegenen Wand in etwa einem 
Meter Höhe und zwei Meter Breite an der 
das Sofa steht. Bei den Flecken handelt es 
sich um zwei Flecken mit einem Durch-
messer von etwa 15 Zentimeter in einem 
Meter Höhe in der Mitte der südlichen 
Wand des Wohnzimmers.“ Und so weiter 
und so fort.  
Ist die Mieterin zur Durchführung der 
Schönheitsreparaturen verpflichtet und 
führt sie diese innerhalb der von Ihnen 
genannten Frist, die erst nach dem Mie-
tende beginnen darf (bei Ihnen also nach 
dem 30.04.2021), nicht durch, können 
Sie die Mietkaution zurückbehalten und 
aufrechnen, wenn Sie die Arbeiten durch-
führen ließen.  
Nach Terminabsprache dürfen Sie grund-
sätzlich Mietinteressenten und auch 
Handwerker durch die Mieterwohnung 
führen, so lange sich dies von der Dauer 
und der Personenanzahl sowie der Anzahl 
der Termine im angemessenen Rahmen 
hält. Ich habe den Begriff „grundsätzlich“ 
gewählt, weil wir es seit Beginn der Pande-
mie häufig damit zu tun haben, dass Mie-
ter eine Besichtigung mit der Begründung 
ablehnen, dass sie einer Risikogruppe 
angehören und ihnen eine Besichtigung 
aus diesem Grund nicht zumutbar ist. Ob 
ein Mieter tatsächlich eine Besichtigung 
von Mietinteressenten oder Handwerkern 
mit dieser Begründung ablehnen darf, ist 
eine Frage des Einzelfalls. Soweit mir die 
Rechtsprechung bekannt ist, sind bisher 
Besichtigungswünsche des Vermieters als 
berechtigt angesehen worden.  
Unter Berücksichtigung der oben darge-
stellten Problematik bei der Übertragung 
von Schönheitsreparaturen halte ich den 
Vorschlag der Mieterin, dass sie Sie bereits 
einen Monat früher in die Wohnung zum 
Zwecke der Sanierung hineinlässt, wenn 

SIE HABEN FRAGEN  
RUND UMS MIETRECHT?

Hier bekommen Sie Antworten von
Andreas Meist,  
Geschäftsführer des Haus + Grund  
Braunschweig e.V.
Marstall 3  
38100 Braunschweig
verein@hug-bs.de
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Sie keine Schönheitsreparaturansprüche 
geltend machen, für akzeptabel. Dabei 
verstehe ich den Vorschlag der Mieterin 
so, dass diese Ihnen gleichwohl die Miete 
bis zum Mietende zahlt.  
Wenn Sie auf den Vorschlag eingehen, 
sollten Sie jedoch darauf achten, dass Sie 
nicht sämtliche Schlüssel der Wohnung 
entgegennehmen, weil im Falle einer 
völligen Besitzübernahme die Mietzah-
lungspflicht der Mieterin entfällt. Sinnvoll 
wäre hier sicher eine kurze schriftliche 
Vereinbarung. 

LADUNG VON ELEKTROAUTOS 

?
Meine Frage ist, ob im Zuge der 
Zunahme der Elektro-Autos 
ich als Vermieter verpflichtet 
bin, dass eine oder auch meh-
rere Ladestationen am Haus 
für die Mieter bereitgestellt 

werden. Oder anders gefragt: Muss ich 
es dann dulden, wenn jeder sein Lade-
kabel aus dem Fenster zum Auto führt 
bzw. auch selber eine Ladestation am 
Haus installiert? Über eine Antwort wäre 
ich Ihnen dankbar. 

Reinhard H., Braunschweig 

!
Andreas Meist rät: Nach der derzei-
tigen Rechtslage können Mieter von 
Ihnen als Vermieter nicht verlangen, 
dass Sie Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge am Haus für die Mieter 
bereitstellen.  

Nach § 554 BGB kann der Mieter allenfalls 
verlangen, dass Sie ihm die Vornahme ei-
ner baulichen Veränderung gestatten, die 
dem Laden von elektronischen Fahrzeu-
gen dient, wenn Ihnen dies zumutbar ist. 
Sollten Sie es dem Mieter erlauben wollen, 
eine Ladestation einzurichten, so sollte 
der Mieter auf seine Kosten eine Fachfir-
ma beauftragen, welche die Ladeinfra-
struktur einschließlich der Stromtankstel-
le herstellt. Denn dies ist nichts für Laien. 
Der Mieter sollte eine Versicherung gegen 
Schäden bei der Ausführung der bauli-
chen Maßnahmen oder hinterher beim 
Betrieb der Stromtankstelle abschließen 
und Ihnen diese nachweisen. Zuzüglich 
zur bereits erlangten Mietkaution können 
Sie gem. § 554 BGB eine weitere Sicherheit 
in Geld verlangen, um Rückbaukosten ab-
zusichern. Auf jeden Fall sollten Sie eine 
schriftliche Vereinbarung mit dem Mieter 
schließen.  
Dass ein Mieter sein Ladekabel aus dem 
Fenster zum Auto führt, ist meines Erach-
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tens letztlich nicht akzeptabel. Ein nicht 
unterirdisch verlegtes Ladekabel birgt 
erhebliche Gefahren, sei es durch Stolpern 
über das Kabel oder durch Missbrauch 
oder durch Beschädigungen, etwa durch 
Marderbiss und dadurch drohenden 
Stromschlag. Und zudem müssten Sie 
stets kontrollieren, ob überhaupt Kabel 
für den Außenbereich verwendet wur-
den und ob auch feuchtigkeitsresistente 
Kabelkupplungen gewählt wurden.

ZEITLICHE BEFRISTUNG 
EINES EINFAMILIENHAUS-
MIETVERTRAGES? 

?
Ich plane mein Einfamilien-
haus zu vermieten und bei den 
Mietern die Option einzu-
räumen, das Haus zu kaufen. 
Meine Zeitvorstellung für den 
Kauf wäre innerhalb von fünf 

Jahren. Wenn die Mieter dann aber 
nicht kaufen wollen oder können, dann 
will ich evtl. trotzdem verkaufen. Kauf 
bricht nicht Miete. Wie sollte dieses 
Problem im Mietvertrag aufgenommen 
werden, mit Befristung? 

Almut v. B., Braunschweig 

!
Andreas Meist rät: Eine zeitliche Be-
fristung des Mietvertrages mit Ihren 
Mietern auf fünf Jahre ist aufgrund 
des geschilderten Sachverhaltes 
nicht möglich. Denn der Abschluss 
eines Zeitmietvertrages bedarf nach 

dem Gesetz eines Befristungsgrundes. 
Das Gesetz sieht hier drei Gründe vor, 
nämlich, dass der Vermieter die Wohnung 
oder das Haus nach Fristablauf selbst nut-
zen oder dass er nach Ablauf der Mietzeit 
eine umfassende Sanierung vornehmen 
will, die ein Wohnen unmöglich macht 
bzw. das Haus abreißen will oder dass er 
das Haus nach Zeitablauf als Werkswoh-
nung vermieten will. Alle diese Umstände 
liegen bei Ihnen nicht vor, so dass ein 

fünfjähriger Mietvertrag unzulässig ist. 
Daraus folgt, dass das Mietverhältnis 

nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt 
werden muss. Auch für die Kündigung 
des Mietverhältnisses bedarf es seitens 
des Vermieters eines Kündigungsgrun-
des. Hier käme § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB in 
Betracht. Danach stellt es ein berechtigtes 
Interesse des Vermieters an der Kündi-
gung des Wohnraummietverhältnisses 
dar, wenn der Vermieter durch die Fort-
setzung des Mietverhältnisses an einer 
angemessenen wirtschaftlichen Verwer-
tung des Grundstückes gehindert und 
dadurch erhebliche Nachteile erleiden 
würde, die sogenannte Verwertungs-
kündigung. Für den Vermieter kann eine 
Hinderung an der Verwertung, die zur 
Kündigungsberechtigung führt, dann vor-
liegen, wenn eine Veräußerung erfolgen 
soll, der Interessent die Immobilie aber 
nur im unvermietetem Zustand erwer-
ben möchte. Ein drohender erheblicher 
Nachteil ist auch darin zu sehen, dass dem 
Vermieter massive finanzielle Einbußen 
bevorstehen, weil der Preis der Immobilie 
im vermieteten Zustand erheblich hinter 
dem Preis der Immobilie im unvermiete-
tem Zustand zurückbleibt. Der Vermieter 
muss einen etwaigen Mindererlös nach-
weisen. Die Differenz zwischen Verkauf 
vermietet und unvermietet muss nach 
der Rechtsprechung etwa 20-30 Prozent 
betragen. Gesetzlich geregelt ist dies nicht. 
Es kommt auch auf weitere Umstände wie 
Liquidität des Vermieters etc. an. Es han-
delt sich stets um eine Einzelfallentschei-
dung, die von den konkreten Umständen 
des Einzelfalles abhängt. Die Gerichte sind 
allerdings ziemlich restriktiv und muten 
dem Vermieter einiges zu. 

Die andere Möglichkeit ist, dass ein 
Erwerber das Mietverhältnis wegen 
Eigenbedarfs kündigt, wenn er in das Ein-
familienhaus einziehen will. Dann trägt 
der Erwerber das Risiko der Kündigung, 
was sich naturgemäß in einem niedrige-
ren Verkaufspreis niederschlägt. TE
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Als Mieter sind Sie nicht verpflichtet, eine Ladestation für E-Autos bereitzustellen. 
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SUPPORT YOUR LOCAL

STADTGUTSCHEIN 
BRAUNSCHWEIG

Um den lokalen Einzelhandel und die 
Gastronomie zu unterstützen, hat die  
Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit 
Unterstützung der Braunschweig  Zukunft 
GmbH und des Arbeitsausschuss Innen-
stadt Braunschweig e.V. den Stadtgutschein 
Braunschweig ins Leben gerufen. Auf der 
Webseite stadtgutschein-braunschweig.
de, können Sie den Gutschein mit einem 
Wunschbetrag Ihrer Wahl (zwischen 15 
und 500 Euro) erwerben. Anschließend  
können Sie den Gutschein entweder per 
E-Mail als PDF-Dokument für sich erhal-
ten, ihn ausdrucken und verschenken 
oder ihn direkt mit einer persönlichen 
Nachricht versehen, Ihrer Wunschperson 
zukommen lassen und damit eine Freude 
bereiten. Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, dass Sie sich aus verschiednenen 
Designs eine Gutschein-Karte auswählen 
können, die Ihnen oder Ihren Liebsten di-
rekt per Post zugestellt wird. Auf der Web-
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seite finden Sie außerdem eine Übersicht 
über alle teilnehmenden Händler und 
Gastronomen. Außerdem sind die Teil-

nehmer gekennzeichnet, die zur Zeit des 
Lockdowns ein Liefer- oder Abholangebot 
eingerichtet haben.  

Mit dem Stadtgutschein Braunschweig können Sie lokale Händler unterstützen.
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457 Kilogramm – so viele Hausabfälle sind in Deutschland im Jahr 2019 pro 
Person zusammengekommen. Und obwohl jeder Einzelne wohl mehrmals täglich 

mit dem Thema Müllentsorgung zu tun hat, blenden wir das Thema gerne aus. 
Dabei gibt es inzwischen neben vielfältigen Ansätzen, seinen Hausmüll zu 

reduzieren auch Möglichkeiten seinen Müll zu entsorgen, die nicht mehr viel 
mit den unansehlichen Containern vor der Haustür gemein haben. Wir zeigen 

Ihnen, wie Sie Ihren Müll elegant entsorgen können und wie Ihr Kompost sogar 
zu einem echten Hingucker werden kann. Außerdem haben wir mit Matthias 

Fricke, Geschäftsführer der Alba Braunschweig GmbH, über  langgedacht.
de, die neue nachhaltige Webseite für Braunschweig, gesprochen …

Haus+GrundFebruar 2021
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Herr Fricke, die Plattform lang-
gedacht.de ist seit Septem-
ber 2020 online. Können Sie 

uns einen kurzen Einblick in die 
Entstehungsgeschichte geben?

Wir bei ALBA suchen immer nach aktuel-
len Themen rund um Ressourcenschutz 

und Nachhaltigkeit, die wir der Bevöl-
kerung von Braunschweig präsentieren 
können. Im Zusammenhang mit nachhal-
tigem Konsum stolpert man oft über Sät-
ze wie tauschen statt kaufen, wiederver-
werten statt wegwerfen und teilen statt 
Eigentum. Wir haben uns schon länger 
gefragt, wie wir das bündeln können.

Sie haben sich für eine Plattform 
entschieden …
Genau. Sie können in einer beliebigen 
Suchmaschine zwar nach Angeboten in 
Braunschweig und Umgebung suchen, 
aber das ist oft mühsam und führt nicht 
zielgerichtet auf den Punkt. Wir haben 
sozusagen eine Art digitales Branchen-

Matthias Fricke, Geschäftsführer der ALBA Braunschweig 
GmbH und Initiator von langgedacht.de, im Gespräch über 

die neue Nachhaltigkeitsplattform für Braunschweig, digitale 
Mundpropaganda und eine Gesellschaft im Wandel ...

A GC KH EH IA TL TN I
auf einen Klick
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buch geschaffen. Eine Plattform, die 
nachhaltige Angebote bündelt –  auf 
einen Klick. 

Können Sie uns einen Überblick geben, 
um welche Angebote es sich handelt?
Das ist sehr vielfältig. Es sind zum 
einen Hof- und Bioläden, Wochen- und 
Flohmärkte, Reparaturinitiativen oder 
Secondhand-Angebote, wie die Bücherre-
gale, die aktuell an jeder Ecke in Braun-
schweig entstehen. Zum anderen haben 
wir Alltagshelfer und karitative Einrich-
tungen aufgenommen. Außerdem finden 
Sie auf der Webseite Sharing-Dienstleis-
tungen – egal, ob es das Fahrrad oder 
Auto betrifft. 

Sie sind mit der Plattform mitten in der 
Corona-Krise an den Start gegangen … 
… und in den ersten Wochen des Be-
stehens auch gleich in den Lockdown. 
Corona hat bei der einen oder anderen 
Initiative auf unserer Plattform auch ein 
bisschen zum Stillstand geführt. Das gan-
ze Angebot lebt von Interaktion und das 
ist gerade natürlich schwierig. 

In der Krise erlangen lokale Angebote 
nochmal eine besondere Aufmerksam-
keit – Stichwort Support your Local. 
Glauben Sie, dass Ihre Initiative diesen 
Gedanken auch nachhaltig stärken 
kann?
Zumindest gibt sie uns die Chance. Letzt-
endlich liegt es an dem Konsumverhalten 
jedes Einzelnen. Uns fällt aber auf, dass 
unsere kommunalen Nachbarn ähnliche 
Plattformen initiieren. Es hat Potential, 
dass Informationen derartig verfügbar 
gemacht werden. Insbesondere weil 
man lokale Angebote fördern kann, die 
kein großes Werbebudget zur Verfügung 
haben. Wir bieten sozusagen digitale 
Mundpropaganda. 

Wie können sich neue nachhaltige An-
gebote und Initiativen an Sie wenden?
Auf der Plattform gibt es den Button 
„Andere vorschlagen“, wo man sich selbst 
oder eben andere vorschlagen kann. 
Wir schauen dann, ob der Vorschlag zu 
unseren Kriterien passt. Das ist auch der 
Geist der Plattform, wir möchten aktuell 
bleiben.

Welche Kriterien müssen erfüllt 
werden?
Die Läden sollten sich auch in ihrer 
Philosophie dem Nachhaltigkeitsgedan-
ken verschrieben haben.  In der Produk-

tionskette, die dahintersteht, sollte fair 
und vernünftig bezahlt werden. Was wir 
bewusst ausgeschlossen haben, sind gro-
ße Supermärkte, auch wenn sie nachhal-
tige Angebote haben. Uns geht es um die 
kleinen, feinen Geschäfte und Initiativen, 
hinter denen noch eine Geschichte steckt.  

Wie erleben Sie bei ALBA das Thema 
Nachhaltigkeit in Braunschweig?
Wir haben schon den Eindruck, dass 
das Thema Abfall und die vernünftige 
Verwertung in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen sind. Gerade in der jungen 
Generation reift etwas ganz Neues nach. 
Sie verstehen das Thema Nachhaltigkeit 
noch einmal ganz anders und haben ein 
anderes Interesse daran, wie sich dieses 
Feld in den nächsten 20 bis 30 Jahren ent-
wickelt. Wir haben einen starken gesell-
schaftlichen Wandel. Nachhaltigkeit wird 
neu verstanden und gelebt. Man sieht das 
auch an der Fridays for Future-Bewegung. 
Es gibt ein neues Interesse daran, Liefer-
ketten oder Unternehmen zu hinterfra-
gen, bei denen man als Berufseinsteiger 
anfängt. Diese Generation begreift 
wirklich, dass Nachhaltigkeit nicht nur 
die ökologische Variante ist, sondern dass 
beispielsweise auch soziales Engagement 
dazugehört. Dieses Interesse flaut auch 
trotz der Corona-Pandemie nicht ab. 

Welche Schritte würden Sie sich für den 
Wandel noch wünschen?
Das ist ein weites Feld. Von der Politik 
würde ich mir wünschen, dass weitere 
Anreize für produzierende Unternehmen 
geschaffen werden, Recyclingrohstoffe 
zu nutzen. Das wäre eine Forderung, die 
uns wichtig ist. Sprich Nachhaltigkeit zu 
beleben, sie in wirtschaftliches Handeln 

fest zu verankern und entsprechende 
Standards zu schaffen. 

Auf langgedacht.de verweisen Sie 
darauf, wie man Müll vermeiden oder 
reduzieren kann. Widerspricht das 
nicht eigentlich dem Geschäftsmodell 
von ALBA?
Wie jede Branche entwickeln auch wir 
in der Abfallwirtschaft uns weiter. Wer 
früher Pferdekutschen gebaut hat, konnte 
nach der Erfindung des Autos auch nicht 
weiter dabeibleiben. Wir haben riesiges 
Potenzial, aus dem, was wir einsammeln, 
so viel Neues wie möglich zu schaffen. Bei 
uns in der ALBA Group haben wir auch 
entsprechend über die Entsorgung an 
sich hinausgehende Dienstleistungsberei-
che, zum Beispiel in der Entwicklung und 
Forschung. Unsere langfristige Vision 
dabei ist tatsächlich eine Welt ohne 
Abfall. Das geht nur, indem wir uns die 
hundertprozentige Kreislaufwirtschaft als 
Ziel setzen. 

Haben Sie die Plattform schon selbst 
genutzt? 
Ja, ich habe dadurch zwei interessante 
Bioläden für mich entdeckt und einen 
Hofladen, bei dem ich jetzt regelmäßig 
konsumiere. Ansonsten bin ich gespannt, 
was noch an neuen Angeboten dazukom-
men wird. 

Auf der Plattform finden Sie unter ande-
rem eine Übersicht über die regionalen 
Wochenmärkte.

Matthias Fricke, Geschäftsführer der ALBA 
Braunschweig GmbH.
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Jeder hat sie auf seinem Grundstück stehen, 
doch ansehnlich findet sie vermutlich nie-
mand: Mülltonnen. Wir zeigen Ihnen, wie 

Sie Ihren Hausmüll im ersten Schritt reduzieren 
und die Abfallbehälter für die nicht vermeid-
baren Reste dezent verstecken können …

Mit wiederverwend-
baren Einkaufstaschen 
oder -netzen können 
Sie schon bei Einkauf 
Müll vermeiden. 

Ü L LM
anders

mal

Müll vermeiden
Im ersten Schritt lohnt es sich, sein eigenes Konsumverhal-
ten zu hinterfragen und für sich selbst zu prüfen, an welchen 
Stellen Sie Ihre Abfallproduktion reduzieren oder sogar gänz-
lich vermeiden können. Einige Möglichkeiten lassen sich 
ganz leicht in Ihren Alltag integrieren und werden schnell 
zur Routine. So können Sie zum einen Obst und Gemüse lose 
auf dem Wochenmarkt kaufen oder beim Einkaufen im Su-
permarkt ein Mehrweg-Obst- und Gemüsenetz nutzen. Eine 
Routine, die sich bei den meisten wohl schon integriert hat, 
ist es außerdem eine Stofftasche mitzunehmen und damit 
auf Plastiktüten zu verzichten. Außerdem bietet es sich an, 
Ihren Einkauf im Vorfeld so zu planen, dass keine unnötigen 
Lebensmittel im Einkaufswagen landen, die später ungeöffnet 
den Weg in den Hausmüll finden. Eine weitere Möglichkeit ist 
es, auf Wegwerfprodukte wie Einmalrasierer oder –kameras 
zu verzichten und lieber in nachhaltigere und längerfristige 
Produkte zu investieren.
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Kompostieren
Küchen- und Gartenabfälle lassen sich leicht im 
eigenen Garten kompostieren. Der Vorteil: Kom-
post ist der älteste und natürlichste bekannte 
Bodenverbesserer. Er fördert die Bodenfrucht-
barkeit und das Pflanzenwachstum im Garten 
auf vielfältige Weise und deckt deren Bedarf an 
Kalk und Nährstoffen nahezu vollständig ab. 
Kurzum: Kompost ist gelebte Kreislaufwirtschaft 
in reinster Form. Einen Komposter im Garten 
können Sie mit wenig Aufwand selbst aus Holz 
oder Metall bauen. Wichtig ist, dass Erdkontakt 
besteht, sodass Bodenlebewesen, die die Pflan-
zenreste in den wertvollen Humus verwandeln, 
hinein und hinauswandern können. Ideal ist 
ein schattiger Platz, den Sie auch bei schlechter 
Witterung gut erreichen und in Anbetracht der 
Ästhetik mit einer Hecke oder ähnlichem ab-
grenzen können. Außerdem sollten Sie im Sinne 
des Nachbarschaftsfriedens davon absehen, den 
Kompost zu nah an der Grundstücksgrenze zu 
positionieren.

Doch das Kompostieren ist längst nicht mehr 
nur etwas für Menschen mit einem großen Gar-
ten, in dem man den Komposthaufen weit au-
ßerhalb des eigenen Sicht- und Geruchsfeldes 
positionieren kann. Dank innovativer Designs 
können Sie das Kompostieren mit Kompostkis-
ten auch platzsparend und geruchsfrei in den 
Wohnbereich verlegen. Ein Pluspunkt: Je nach 
Komposter schaffen Sie auch noch einen opti-
schen Blickfang. 

Elegant entsorgt
Aber auch für den Hausmüll, den Sie nicht vermeiden oder selbst 
in das natürliche Kreislaufsystem einführen können, gibt es ele-
gantere Lösungen als die bekannten Müllcontainer vor der Haus-
tür. Für Grundstücksbesitzer mit etwas mehr Platz bietet sich ein 
überdachter Unterstand für die Tonnen an. Ein weiterer Vorteil: 
Der Unterstand verdeckt nicht nur die Tonnen, sondern kann 
durch eine geschickte Platzierung auch als Sichtschutz platziert 
werden. Die klassischen Müllboxen finden Sie je nach Belieben und 
Budget aus Holz, Metall, Stein oder Aluminium. Bei der optischen 
Gestaltung sind Ihnen nahezu keine Grenzen gesetzt. So gibt es 
beispielsweise auch Boxen mit Dachbegrünung oder integriertem 
Pflanztisch. Oder wie wäre es damit, wenn Sie Ihre Mülltonnen 
einfach im Boden versenken könnten? Mülltonnen-Hebeanlagen 
ermöglichen es Ihnen, umweltbewusst Ihren Abfall zu trennen, 
ohne dass die bunten Tonnen vor dem Haus oder der Garage Ihre 
Optik stören oder Ihnen kostbaren Platz rauben.  Weitere Vortei-
le: Die Geruchsbelästigung durch die Rest- und Biotonne und das 
Anfrieren von feuchtem Abfall im Winter gehören der Vergangen-
heit an. Außerdem beugen Sie Fremdbefüllung, Vandalismus und 
Diebstahl vor. Es gibt aber auch günstige Alternativen zur Müllton-
nenbox. Die einfachste und günstigste Variante Ihre Mülltonnen zu 
verschönern, bieten sogenannte Tonnenstrümpfe. Dabei handelt 
es sich um mit Motiven bedruckte Planen, die an der Mülltonne be-
festigt werden und sich in einem moderaten Preisrahmen bewegen.
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Dank innovativer Designs ist Kompostieren 
längst salonfähig geworden. 

Müllboxen sind nicht nur ästhetisch, sondern 
auch ein praktischer Sichtschutz. 
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Die Bismarckstraße, Ersterwähnung 
im Braunschweiger Adressbuch 
von 1890, liegt im östlichen Ring-

gebiet und verläuft vom Max-Beck-
mann-Platz, auf den auch die Straßen 
Park-, Hoch-, Husaren- und Kasernen-
straße zulaufen, bis zur Jasperallee. 

Namensgeber ist der „eiserne“ Kanzler 
Fürst Otto von Bismarck (1815-1898), einer 
der größten Staatsmänner des 19. Jahrhun-
derts und treibende Kraft bei der Grün-
dung des Deutschen Reiches 1871. Er war 
seit 1862 preußischer Ministerpräsident 
und seit 1871 erster Kanzler des neu ge-
gründeten Deutschen Reichs. 

Seine großen Leistungen bestehen in 
der Durchsetzung einer fortschrittlichen 
Sozialgesetzgebung (das Krankenversi-
cherungsgesetz 1883, das Unfallversiche-
rungsgesetz 1884 und das Gesetz über die 
Invaliditäts- und Altersversicherung 1889) 

Veränderung durch Krieg+Zeit
Postkartenansichten von Braunschweig 
vor über 100 Jahren im Vergleich zu heute

1914 – Bismarckstraße Blickrichtung Jasperallee.
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und außenpolitisch in der Herstellung ei-
ner Machtbalance in Europa und damit als 
Ergebnis über 40 Jahre Frieden zwischen 
den großen Kernmächten Deutschland, 
Russland, Österreich, Frankreich und 
Großbritannien. 

1890 kam es zum Bruch zwischen Bism-
arck und dem neuen (seit 1888) Kaiser Wil-
helm II. (damaliger Spruch: Der Lotse geht 
von Bord) Danach zog er sich mehr oder 
weniger ins Privatleben zurück, übte aber 
nach wie vor großen Einfluss auf die Mei-
nung der Bevölkerung aus. 

Gerade in diesen Jahren wuchs die Ver-
ehrung seiner Person ins heroische. Über 
450 städtische Ehrenbürgerwürden wur-
den ihm angetragen, es gab einen regel-
rechten Bismarckkult. Davon zeugten 
auch weltweit 240 Bismarcktürme, die als 
Feuersäulen dienten und zum Geburtstag 
und Todestag Bismarcks, zur Sedansfeier 
(Deutscher Sieg im Deutsch-Französischen 

Krieg 1871) sowie zu Sonnenwendfeiern 
entzündet wurden. Die heute noch erhalte-
nen dienen als Aussichtstürme in oft idyl-
lischer Landschaft. In unserer Region, in 
Wittmar in der Asse bei Wolfenbüttel steht 
auch noch einer – erbaut 1901. Ein wuchti-
ger 24 Meter hoher Steinturm mit der Ent-
wurfsbezeichnung Götterdämmerung. 

In unserer Zeit begegnet uns noch der ku-
linarische Bismarckhering: sauer eingeleg-
te Heringshälften, seinerzeit angeblich ein 
Lieblingsgericht des Reichskanzlers. 

Es bleibt abzuwarten, ob auch bei den 
noch vorhandenen Bismarckdenkmälern 
oder Straßen die heutige, meiner Mei-
nung nach, Abartigkeit des Cancel Culture 
in Bezug auf Personen der Zeitgeschichte 
zuschlägt. Virtuelle Mobs von geschichts-
vergessenen Individuen ohne historisches 
Kontextwissen, die sich in den sozialen 
Netzwerken des Internets Luft machen 
und wohl aus Hass auf sich, ihre Kultur 
und ihre Lebensgewohnheiten alles platt 
machen wollen, was an die Vergangenheit 
erinnert. Diese zu leugnen oder aus heuti-

Von Dirk Teckentrup
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2020 – Bismarckstraße: Zierrat und Flair sind verschwunden, die Lage ist sehr gut.

ger Sicht umzudeuten, später womöglich 
mit Gewalt, erinnert an die Chinesische 
Kulturrevolution (1966-76). Sie brachte viel 
Leid, auf einem solchen Weg dürfen wir 
uns nicht begeben. Erst als China dieses 
Unwesen hinter sich lassen konnte, wurde 
es ein wirtschaftlich prosperierender Staat, 
der hundert Millionen von Chinesen in die 
Mittelschicht katapultierte. 

In der Bismarckstraße wohnten die bes-
ser situierten Kreise Braunschweigs. So 
zum Beispiel der zackige Rittmeister von 
Ehrenfeld in der Nummer 1. Rittmeister 
ist eine militärische Bezeichnung, die bis 
zum Ende des zweiten Weltkrieges bei den 

berittenen Einheiten galt und dem Haupt-
mann bei den Fußtruppen entsprach. Heu-
te lebt die Bezeichnung nur noch im frivol 
erotischen Bereich fort. 

Das Vinzenzkrankenhaus Bismarckstra-
ße 10 schloss 2016 seinen Betrieb. Auch die 
Spezialisierung auf Lungenheilkunde mit 
angeschlossenem Schlaflabor und Beat-
mungsmedizin ließ einen wirtschaftlichen 
Betrieb nicht mehr zu. Erbaut wurde die 
ursprüngliche Villa 1890 vom Architekten 
Constantin Uhde für den Kammerherrn 
und Braunschweiger Hofmarschall August 
Cramer von Clausbruch. Uhde verarbeitete 
hier Anregungen einer Spanienreise bzgl. 

des maurischen Baustils. Diesen mischte 
er mit Elementen der Neorenaissance. Die 
bebaute Fläche insgesamt betrug ca. 700 
Quadratmeter auf einem 3.000 Quadrat-
meter großem Parkgrundstück. 

Nach Ende des Adels in Deutschland 1918 
zog sich der Hofmarschall nach Lucklum 
aufs dortige Rittergut zurück. Die Familie 
Schmalbach zog ein. 1932 kaufte es die ka-
tholische Kirchengemeinde St. Nicolai, um 
dort ein Krankenhaus einzurichten.

Nach Ende des zweiten Weltkriegs stan-
den in der Bismarckstraße von 17 nur sechs 
Häuser ohne Beschädigung da, sechs wa-
ren  Totalschäden.
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„Die Baubranche  
lebt noch in der  
Walkman-Zeit“

Oona Horx-Strathern vom Zukunftsinstitut im Interview 
über die Megatrends des Wohnens und Bauens …
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Seit 2019 zeigt Trendforscherin 
Oona Horx-Strathern in ihrem 
jährlichen Home Report die aktu-

ellen Trends der Wohn- und Bauwelt 
auf. Sie sitzt an ihrem Lieblingsmö-
belstück – einer Barhocker-hohen 
Holzplatte aus einem kleinen Dorf in 
Italien – in ihrer Boffi-Küche im Zu-
kunftshaus am Wiener Stadtrand, als 
wir mit ihr in entspannter Atmosphäre 
über die Zukunft des Wohnens und 
Bauens sprechen – und wie die Co-
rona-Pandemie diese beeinflusst …

Oona, wie leben wir 2020?
In der aktuellen Corona-Krise haben wir 
bemerkt, dass viele Häuser vernachlässigt 
wurden. Ich vergleiche das immer mit 
einer vernachlässigten Tante – man weiß, 
man sollte sie anrufen, aber man hat keine 
Lust, weil sie jammern und anstrengend 
sein wird. So war das auch mit dem Zu-
hause: Man kommt von der Arbeit zurück 
und denkt, man bräuchte irgendwann mal 
ein neues Sofa – jetzt gerade hat man aber 
keine Lust, eins zu kaufen. Durch die Krise 
haben wir aber eine andere Verbindung 
zu unseren Häusern und nehmen viel 
mehr wahr. Wir haben die Gelegenheit 
bekommen, etwas Neues zu entdecken, zu 
renovieren, umzudenken, aufzuräumen. 
In meinem Home Report nenne ich das 
Tidyism: Die Idee, dass das Wohngefühl 
und auch die -gesundheit sich verändern, 

wenn es aufgeräumter ist. Das ist wie ein 
Spiegel unseres Lebens – es geht nicht 
nur um Aufräumen im physischen Sinne, 
sondern auch um das mentale. 

Was haben wir während der Krise 
außerdem gelernt?
Ich glaube, viele Leute haben nicht nur 
eine Beziehung zu ihren Möbeln, sondern 
auch deren Bedeutung entdeckt. Dabei 
wurde das Öko-Bewusstsein in der Krise 
verstärkt: Woraus ist das Möbel gemacht? 
Macht es mich glücklich und gesund? 
Je mehr Zeit man mit Gegenständen 
verbringt, desto mehr denkt man darü-
ber nach, woraus sie gemacht sind. Und 
wenn es um Grundrisse geht, haben wir 
festgestellt, dass viele Menschen ein – ich 
bezeichne es gerne als eine Anlehnung an 
Hoffnung – „Hoffice“ brauchen. Wir brau-
chen eine Rückzugsecke, wo wir arbeiten 
können. Dieser Anspruch wird künftig 
viel Einfluss auf die Gestaltung unserer 
Grundrisse haben. Eine weitere große 
Rolle spielt die Aufwertung unseres Zu-
hauses – das nenne ich gerne Home Suite 
Home. Das ist wichtig, weil wir wissen, 
dass wir in Zukunft mehr Zeit in unseren 
Wohnungen verbringen werden.

Seit 2019 verfasst du den Home Report. 
Wie kamst du auf diese Idee?
Ich arbeite seit über 25 Jahren mit Trends 
und Zukunftsforschung und vor zwölf 
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Jahren habe ich entschieden, ein Haus zu 
bauen. Mein Mann und ich haben gesagt, 
wenn wir bauen, dann bauen wir ein 
Zukunftshaus. Daraufhin habe ich mich 
mit dem Thema Trends in der Wohn- und 
Baubranche auseinandergesetzt, um 
diesen Ausdruck zu verleihen und eine 
Inspiration schaffen.

Im Home Report 2020 benennst du 
neben Tidyism auch den Wohntrend 
Vertical Village. Was genau steckt 
dahinter? 
Die Idee der Vertical Villages ist eine 
Reaktion auf unsere individualistische 
und urbanisierte Gesellschaft. Wir haben 
heute viele Single-Haushalte oder kleine 
Familien und leben sehr flexibel und 
mobil. Trotzdem haben wir das Bedürf-
nis nach Community, nach Konnektivität 
zu anderen Menschen.  Und dieses kann 
wiederum in einem vertikalen Dorf 
Raum finden – man bringt sozusagen 
die Vorteile eines Landlebens, also die 
engere Gemeinschaft, in die Vertikale. 
In sogenannten vertikalen Co-Häusern 
können beispielsweise Balkone versetzt 
angebracht werden, sodass die Men-
schen miteinander reden können, wenn 
sie auf dem Balkon sind. 

Ein weiterer Trend ist das McLiving. 
Worum geht es dabei?
Der Grundgedanke des McLiving ist, dass 

Mehr als nur ein Badezimmer: Teppich, Vorhänge und Sitzgelegenheiten schaffen einen Rückzugsort. TE
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urbaner Raum teuer ist. Über die letzten 
50 Jahre ist der Wohnraum außerdem 
geschrumpft, weil viel mehr Menschen 
alleine leben. Miniwohnungen und 
Tiny-Living sind wirklich große Trends 
geworden. Viele von diesen Mikrowoh-
nungen sind aber mental und physisch 
schlecht für die Gesundheit. Das haben 
vor allem die Leute erlebt, die während 
des Lockdowns quasi in Isolation in 
Mikrowohnungen gelebt haben. Das 
nenne ich den McLiving-Effekt. Es tut 
auch nicht gut, für sechs Monate nur 
bei McDonalds zu essen. Viele Studien 
zeigen, dass man zwar auf kleinem Raum 
leben kann – es nur schwieriger ist, darin 
glücklich zu sein. 

Ist McLiving also eher eine Warnung, 
wie wir nicht leben sollten?
Es kommt darauf an. Es gibt auch gute 
Mikrowohnungen, sie müssen jedoch ein 
super Design haben, flexibel sein und vor 
allem ausgelagerte Funktionen haben. 
Wird zum Beispiel der Wäscheraum und 
eine große Küche unter mehreren Partei-
en geteilt, funktioniert Microliving sehr 
gut – aber eben nur in diesem Co-Prinzip. 

Nicht nur das Wohnen, sondern auch 
das Bauen wandelt sich mit der Zeit. 
In deinem Report legst du großen Wert 
auf gesundes Bauen. Was bedeutet das 
genau und weshalb ist das so wichtig?
Die Materialien, mit denen wir bauen, 
haben einen Einfluss auf unser Wohlbe-
finden und unsere Gesundheit. Von der 
Bausubstanz bis hin zur Farbe und den 
Böden – mittlerweile haben wir viel mehr 
Information über deren Auswirkungen. 
Auch das Bewusstsein für Luftqualität 
ist gestiegen. In vielen Städten ist sie 
schlecht, aber in unserem Wohnraum 

können wir die Qualität kontrollieren. Je 
mehr Zeit wir in unseren Häusern ver-
bringen, desto wichtiger werden natürli-
che Materialien, die wir wiederverwen-
den können und die weniger Schadstoffe 
beinhalten. 

Welche Materialien empfiehlst du? 
Ich finde zum Beispiel vegane Materialien 
super. Die vegane Bewegung war in den 
letzten Jahren sehr groß und langsam 
erreicht sie auch das Interieurdesign. In 
London gibt es im Hilton die erste vegane 
Hotel-Suite. Das finde ich mutig, weil 
damit ein Signal gesetzt wird, dass aus 
veganen Materialien superschönes Design 
entstehen kann. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist 
das Urban Living. Inwiefern beeinflusst 
es die Art und Weise, wie wir leben? 
Ich glaube, in der urbanen Landschaft 
werden wir eine Hyperlokalisierung 
erleben. Das heißt, dass wir stärkere 

Beziehungen zu unserer Nachbarschaft 
und unserem Bezirk haben werden und 
viel mehr Wert auf offenen Wohnraum 
legen werden. In vielen Städten sieht 
man mittlerweile das 15-Minuten-Prin-
zip. Die Idee dahinter ist, dass jeder 
Bewohner innerhalb von 15 Minuten zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad die wich-
tigsten Services erreichen kann – also 
eine Bäckerei, eine Bank oder eine Post. 
Dadurch soll die urbane Lebensqualität 
verbessert werden. 

Wieso verändert sich die Wohn- und 
Bauwelt überhaupt so stark? 
Das sind Reaktionen auf politische Ent-
scheidungen und die Umwelt, aber auch 
auf die demografischen Veränderungen 
in der Gesellschaft. Auch die Arbeits-
welt spielt eine Rolle – unsere New-
Work-Landschaft. Das hat alles Einfluss 
darauf, wie wir bauen und leben. Das ist 
eine Evolution. Die jährlichen Trends 
bauen aufeinander auf. TE
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Oona Horx-Strathern zeigt in ihrem jährlichen Home Report die Trends der Wohn- und Bau-
welt auf. 
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Kürzlich ist auch der Home Report 
2021 erschienen. Was erwartet uns 
kommendes Jahr?
Im Wohnbereich durch die Verschmel-
zung mit dem Homeoffice vor allem 
das sogenannte Hoffice. Auch Balkone 
und Terrassen werden wichtiger – wir 
wissen, wie wichtig diese während 
der Krise waren. Im Baubereich gibt es 
einen Boom beim modularen Bauen. 
Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt 
in der Baubranche, weil es nicht nur 
ökologischer und sauberer, sondern 
auch effektiver und oft billiger ist. 

Dein Buch beinhaltet außerdem 
ein Trendwörterbuch. Welche drei 
Begriffe sollte jeder kennen?
Auch hier: The Hoffice und Home 
Suite Home. Aber auch Helden-Mate-
rialien – bei dem Begriff geht es um das 
Ökologische, beispielsweise vegane 
Materialien wie Kork. Wir bewegen 
uns von der Authentizität hin zum 
Aktivismus. Das heißt, die Materialien, 
die wir verwenden, sagen etwas über 
unsere Werte und unser Lebensgefühl 
aus. 

Warum ist dir das Thema so wichtig?
Ich denke oft darüber nach, was „Zu-
hause“ überhaupt bedeutet. Dabei geht 
es um unsere Identität. Wenn ich sehe, 
dass es neue Trends und Bewegungen 
gibt, die die Lebensqualität verbessern, 
ist es mir wichtig, hier neue Ideen zu 
entwickeln. Die Baubranche lebt noch 
in der Walkman-Zeit, dabei haben wir 
heutzutage schon Smartphones. Ich 
denke, wir können auch smarter bau-
en. Und mir ist es ein großes Anliegen, 
mit Ideen aus verschiedenen Ländern 
zu inspirieren. 

Welche der Trends spielen für dich 
persönlich die größte Rolle? 
Der ökologische. Ich möchte unser Haus 
energietechnisch aufrüsten. Wir möch-
ten ein aktives Haus haben und mehr 
Energie produzieren, als wir verbrauchen. 
Außerdem fahren wir seit zehn Jahren 
ausschließlich Elektroautos und ich kaufe 
zum Beispiel nur noch nachhaltige Klei-
dung und versuche Möbel zu kaufen, bei 
denen ich weiß, dass ich sie lange haben 
werde. 

Wie lebt es sich im Zukunftshaus? Was 
macht euer Haus aus?
Wir haben es nach einem modularen Prin-
zip gebaut. Es besteht aus vier Modulen, 
jedes kann abgetrennt und später einmal 
für einen anderen Zweck verwendet wer-
den. In der Mitte ist das Hauptmodul, in 
dem wir als Familie zusammenkommen. 
Bei uns gibt es keinen Fernseher, wir fo-
kussieren uns lieber auf das gemeinsame 
Kochen und reden. Wir haben nicht viel 
in Technik investiert, sondern in Sozi-
al-Technik, sodass jeder zum Beispiel ei-TE
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nen Rückzugsort hat, wir aber trotzdem 
in der Mitte den Platz haben, an dem die 
Familie kommunizieren kann. 

Wie würdest du deinen Wohnstil 
beschreiben? 
Ich nenne es autobiografisches Design. 
Es geht für mich um Produkte und 
Design, die mir etwas bedeuten. Manch-
mal findet man beispielsweise Dinge 
im Leben, die einen an etwas erinnern, 
das man früher erlebt oder in ähnlicher 
Form besessen hat. Ich besitze außerdem 
wenige Sachen, die man wegschmeißen 
würde. Ich versuche nicht, minimalis-
tisch zu leben, lege aber Wert auf leben-
diges Design – zum Beispiel eine Mi-
schung aus modern und authentisch. Ich 
habe eine schlichte weiße Boffi-Küche, 
aber mit einer alten Holzplatte, die aus 
einem „Kuhdorf“ in Italien stammt. Diese 
Kontraste mag ich. Und das Badezimmer 
ist bei mir mehr ein Badesalon. Dort habe 
ich eine kleine Sitzecke, Teppichboden 
und Vorhänge – für mich ein Rückzugs-
ort, der sehr wohnlich ist. 

Wie viel Mitspracherecht hat dein 
Mann bei der Einrichtung des Hauses?
Im Grunde genommen bin ich diejenige, 
die einrichtet. Aber wir sprechen uns ab 
und diskutieren das. Meistens ist meine 
Familie sowieso einverstanden – wir 
haben Gott sei Dank einen ähnlichen 
Geschmack (lacht). 

Im Home Report geht es um die Frage, 
wie wir in Zukunft leben werden. Wie 
möchtest du persönlich in Zukunft 
leben? 
In einem nachhaltigen Haus am Meer. 
Irgendwo am Strand, wo ich Wellen 
reiten kann. 

Der Homereport ist unter  
onlineshop.zukunft.de erhältlich.
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Aktuelle Urteile und Informationen
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VORGESCHOBENER GRUND?

EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG

Helene D. ist Mitglied im Landesverband 
Haus und Grund Niedersachsen. Ihre 
Enkelin hat das Abitur erfolgreich abge-
schlossen und möchte nun ihr Studium 
beginnen. Helene D. kündigt daher ih-
rem Mieter wegen Eigenbedarfs, um ihrer 
Enkelin eine Wohnmöglichkeit in Hoch-
schulnähe zur Verfügung zu stellen. 

Der Mieter widerspricht der Kündi-
gung. Er zweifelt am Kündigungsgrund 
und meint, der angebliche Eigenbedarf 
sei „vorgeschoben“. In Wirklichkeit wolle 
man ihn nur „loswerden“. 

ROLAND Rechtsschutz vermittelt Frau 
D. einen Fachanwalt für Mietrecht. Dieser 
kann im Gerichtsprozess den Eigenbedarf 
nachweisen. Der Mieter muss die Woh-
nung räumen. Die Gerichts- und Anwalts-
kosten, für die ROLAND Rechtsschutz 
in Vorlage getreten ist, muss der Mieter 
erstatten. 

ZÄHLER

ENTWURF ZUR ÄNDERUNG 
DER MESS- UND EICHVER-
ORDNUNG (MESSEV) 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
einen Referentenentwurf zur Änderung 
der Mess- und Eichverordnung (MessEV) 
vorgelegt. Dieser sieht vor, die Eichfristen 
von Wasserzählern (kalt und warm) und 
von Wärme- und Kältezählern anzuglei-
chen. Dazu wird die ursprüngliche Eich-
frist der Warmwasserzähler bzw. Wärme-
zähler von fünf Jahren an die längere Frist 
der Kaltwasserzähler bzw. Kältezähler von 
sechs Jahren angepasst. 

Das ist ein erster Erfolg der Bemühungen 
von Haus & Grund. Durch die einheit-
lichen Eichfristen können nun die Aus-
tauschtermine für sämtliche Wasserzähler 
und Wärmemengenzähler eines Gebäudes 
auf einen Tag gelegt und dadurch Kosten 
gespart werden. 

Das vorhandene Potenzial zur Reduzie-

rung der Wohnkosten wurde jedoch damit 
nicht ausgeschöpft. Haus & Grund hat 
daher in seiner Stellungnahme deutlich 
längere Eichfristen für Wasserzähler von 
15 bis 20 Jahren gefordert und sich dabei 
auf das Gutachten „Wasser sinnvoll zählen 
– und weniger zahlen“ des Hamburg Ins-
tituts berufen. Dieses Gutachten, das von 
Haus & Grund und anderen großen woh-
nungswirtschaftlichen Verbänden 2017 in 
Auftrag gegeben wurde, belegt, dass Was-
serzähler auch nach 20 Jahren noch aus-
reichend genau messen. (ZV)

ABWASSERROHR

LEITUNGSWASSERSCHADEN 
IN DER WOHNGEBÄU-
DEVERSICHERUNG 

Das Oberlandesgericht Nürnberg hat 
mit Beschluss vom 03.02.2021, Az.: 8 U 
3471/20, Hinweise zur Behandlung von 
Leitungswasserschäden in der Wohnge-
bäudeversicherung gegeben. Es hat fest-
gestellt, dass im Außenbereich um ein 
Gebäude verlegte Drainagerohre, die aus-
schließlich Niederschlags- und Sicker-
wasser sammeln und ableiten, nicht der 
Wasserversorgung dienen. Aus einer sol-
chen Drainage bestimmungswidrig austre-
tendes Wasser stellt nach Auffassung des 
OLG Nürnberg daher keinen Leitungswas-
serschaden in der Wohngebäudeversiche-
rung dar. Im entschiedenen Fall war das 
Abwasserrohr außerhalb des versicher-
ten Gebäudes gebrochen und verstopft. 
Dadurch kam es zu einem Rückstau von 
Abwasser, der auch die an die Abwas-
serleitung des Gebäudes angeschlossene 
Drainageleitung betraf. Von der Drainage 
austretendes Wasser war in das Gebäude 
gelaufen und führte zu Schäden im Keller-
bereich. Auch aus dem Umstand, dass das 
gebrochene Abwasserrohr im vorliegen-
den Fall dem Grunde nach mitversichert 
war, folge nicht, dass ohne Hinzutreten 
weiterer Voraussetzungen stets der Ver-
sicherungsfall „Leitungswasser“ gegeben 
sei. Denn die Rohrbruchversicherung, die 

für die Eintrittspflicht des Versicherers er-
kennbar an das Ereignis „Bruchschäden 
an Rohren“ anknüpft, decke die Kosten der 
Rohrbruchbeseitigung selbst, nicht aber 
auch Folgeschäden durch Leitungswasser 
aus einem solchen Rohrbruch an einem 
denkbaren versicherten Gegenstand ab. 
Gedeckt würden aus der Rohrbruchversi-
cherung also nur die Kosten der Repara-
tur bzw. des Austauschs des gebrochenen 
Rohrs. Schäden an sonstigen versicherten 
Gegenständen sind in der Rohrbruchversi-
cherung nur gedeckt, so das Oberlandes-
gericht, wenn sie durch Frost verursacht 
worden sind. 

KEINE WIRTSCHAFTLICHE VERWERTUNG

BGH: MIETERKÜNDIGUNG 
BEI GEPLANTEM ABRISS 
DES GEBÄUDES 

In seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 
(VIII ZR 70/19) hat der BGH erneut be-
stätigt, dass ein ersatzloser Abriss eines 
Gebäudes keine wirtschaftliche Verwer-
tung im Sinne des § 573 Absatz 2 Nr. 3 
BGB darstelle. Zu der Frage, ob hier auf 
die Generalklausel des § 573 Absatz 1 BGB 
zurückgegriffen werden könne, führen die 
BGH-Richter aus, dass bei der Beurteilung 
immer eine umfassende Würdigung des 
Einzelfalls erfolgen müsse. Eine verallge-
meinerungsfähige Betrachtung sei nicht 
möglich. 

Im konkreten Fall bewohnte der Mie-
ter ein altes Landarbeiterhaus in Braun-
schweig. Während sich die eigentliche 
Wohnung im Haupthaus befindet, liegt 
das dazugehörende Bad in einem an-
sonsten ungenutzten Seitenflügel des 
Hauses. Der Vermieter kündigte jetzt das 
Mietverhältnis, da der Seitenflügel aus 
wirtschaftlichen und statischen Gründen 
nicht weiter nutzbar sei. Der Anbau eines 
neuen Badezimmers trage sich angesichts 
der geringen Miete von 60 Euro (netto) im 
Monat und Kosten von 26.000 Euro eben-
falls nicht. 

Das Berufungsgericht hielt den Anbau 
des Bades aber für noch zumutbar. Denn 
hierdurch erhöhe sich auch der Wert des 
Haupthauses. Dass sich der Einbau des Ba-
des auch unter Berücksichtigung aller ge-
setzlichen Mieterhöhungsmöglichkeiten 
nicht längerfristig amortisiere, spiele aber 
keine Rolle. Denn die Kündigung dürfe 
nicht erfolgen, um eine Mieterhöhung zu 
erzielen. Vielmehr müsse der Vermieter 
die bestehende Miete als gegeben akzep-
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tieren. Die BGH-Richter stimmten dem im Er-
gebnis zu und lehnten die Kündigung ebenfalls 
ab. 

Im Ergebnis wird man sagen können, dass 
man eine Kündigung für den ersatzlosen Ab-
riss eines Gebäudes nur in sehr gut zu begrün-
denden Einzelfällen durchsetzen können wird. 
(ZV) 

UNTERLASSENE MIETZAHLUNGEN

CORONA-BEDINGTE HOTEL-
SCHLIESSUNG ALS GRUND 
FÜR MIETMINDERUNG? 

Mit Urteil vom 25.01.2021 hat das Landgericht 
München I, Az.: 31 O 7743/20, über Zahlungs-
ansprüche mehrerer Monatsmieten aus einem 
Mietverhältnis über Gewerberäume im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie ent-
schieden. Im Jahr 2001 hatten die Parteien ei-
nen Mietvertrag geschlossen, der den Betrieb 
eines Hotels durch die Beklagte zum Gegen-
stand hatte. Die von der Beklagten monatlich 
zu zahlende Miete betrug 47.179 Euro. Bis März 
2020 zahlte die Beklagte die Miete. Mit Schrei-
ben vom 24.03.2020 teilte die Beklagte der 
Klägerin mit, dass sie die Zahlungen ab April 
2020 zunächst bis auf weiteres einstellen wür-
de. Die Klägerin bestand auf der Mietzahlung. 
Die Beklagte zahlte in den Monaten April, Mai 
und Juni 2020 die vereinbarte Miete nicht und 
schloss das Hotel vom 04.04.2020 bis ein-
schließlich 30.06.2020. Das Landgericht Mün-
chen I entschied, dass die Klägerin auf Basis 
der konkreten Umstände des Einzelfalles ei-
nen Anspruch auf Zahlung der vollen Mieten 
für die Monate April, Mai und Juni 2020 hat-
te. Weiter entschied das Landgericht, dass die 
Miete auch nicht zu ändern war. Denn ein die 
Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemä-
ßen Gebrauch aufhebender Mangel im Sinne 
des § 536 Abs. 1 Satz 1 BGB lag nicht vor. Denn 
ein solcher Mangel ist jede Abweichung der 
tatsächlichen Beschaffenheit des Mietobjekts 
von dem hierfür vertraglich definierten Soll-

standard, die die Schwelle der Erheblichkeit 
des § 536 Abs. 1 Satz 3 BGB überschreitet. Einen 
solchen Mangel können nach der Feststellung 
des Landgerichts die einzelnen bayrischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen 
nicht begründen. Denn diese knüpfen mit 
dem Zweck, die weitere Ausbreitung des Co-
rona-Virus zu bekämpfen bzw. einzudämmen, 
ausschließlich an den Gesundheitsschutz an. 
Weder im Zustand noch in der Beschaffen-
heit des streitgegenständlichen Mietobjekts 
finden die Maßnahmen der Verordnungen 
ihre Ursache. Vielmehr liegen die Ursachen 
darin, dass Mitarbeiter und Kunden zur wei-
teren Ausbreitung des Corona-Virus beitragen 
könnten. Daher habe die klagende Vermieterin 
mangels entsprechender vertraglicher oder 
gesetzlicher Regelung keine Pflicht, Abhilfe 
zu schaffen. Auch auf § 326 Abs. 1 BGB kann 
sich die beklagte Mieterin nicht berufen, weil 
diese Vorschrift nach den Feststellungen des 
Landgerichts München I nicht anwendbar ist. 
Denn § 326 Abs. 1 BGB ist zeitlich nur bis zum 
Zeitpunkt der Überlassung der Mietsache an-
wendbar und wird mit Überlassung der Miet-
sache von den Vorschriften des besonderen 
Gewährleistungsrechts verdrängt. Im Übri-
gen, so das Landgericht weiter, läge ein Fall der 
Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 BGB für den 
Vermieter, dem Mieter gem. § 535 Abs. 1 Satz 
1 BGB den Gebrauch der Mietsache während 
der Mietzeit zu gewähren und gem. § 535 Abs. 
1 Satz 2 BGB die Mietsache in einem zum ver-
tragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand 
zu überlassen und sie während der Mietzeit in 
diesem Zustand zu erhalten, nicht vor. 

Auch im Rahmen des § 313 Abs. 1 BGB (Weg-
fall der Geschäftsgrundlage) könne die Beklag-
te aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine 
Reduzierung der Miete nicht verlangen, so das 
Landgericht weiter. 

Zwar sei der Anwendungsbereich der Norm 
eröffnet. Die Anwendbarkeit des § 313 BGB 
habe der Gesetzgeber nunmehr mit Artikel 
240 § 7 EGBGB klargestellt. Es liege zwar eine 
Störung der Geschäftsgrundlage vor und die 
Beklagte habe grundsätzlich ein Recht auf 
Vertragsanpassung. Die Umstände des Ein-
zelfalles führten aber zu einer Ausnahme 
und damit zur Aufrechterhaltung der vollen 
Mietzahlungspflicht der Beklagten. Eine Ver-
tragsanpassung scheitere an den festgestell-
ten besonderen Umständen des Einzelfalles. 
Zwar habe die Beklagte zunächst in eigener 
Initiative Zahlen zum Umsatz und weiteren 
Aspekten der wirtschaftlichen Lage vorgetra-
gen und diese Angaben später ergänzt. Aber 
aus diesen Zahlen und den weiteren Um-
ständen lasse sich eine Unzumutbarkeit der 
vollen Mietzahlungspflicht für die Beklagte 
nicht herleiten. Dabei sei zunächst zu berück-
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Monat 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Januar 106,3 105,2 103,4 102,0 100,6 99,0 98,5 98,8 97,4 95,8 93,9 92,3

Februar 105,6 103,8 102,3 101,2 99,3 99,2 99,2 98,0 96,5 94,5 92,7

März 105,7 104,2 102,9 101,4 100,0 99,7 99,5 98,4 97,1 95,0 93,2

April 106,1 105,2 103,1 101,8 100,1 100,2 99,4 98,0 96,9 95,1 93,2

Mai 106,0 105,4 103,9 101,8 100,6 100,4 99,2 98,4 96,8 95,0 93,2

Juni 106,6 105,7 104,0 102,1 100,7 100,4 99,5 98,5 96,7 95,1 93,2

Juli 106,1 106,2 104,4 102,5 101,1 100,6 99,7 98,9 97,1 95,3 93,3

August 106,0 106,0 104,5 102,6 101,0 100,6 99,8 98,9 97,4 95,4 93,4

September 105,8 106,0 104,7 102,7 101,0 100,4 99,8 98,9 97,5 95,6 93,3

Oktober 105,9 106,1 104,9 102,5 101,2 100,4 99,5 98,7 97,5 95,6 93,4

November 105,0 105,3 104,2 102,1 100,5 99,7 99,5 98,9 97,6 95,7 93,6

Dezember 105,5 105,8 104,2 102,6 101,2 99,7 99,5 99,3 97,9 96,0 94,1

Verbraucherpreisindex Deutschland
auf Basis des Jahres 2015 STAND 11.02.2021 QUELLE Statistisches Bundesamt
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sichtigen, dass der Zahlungsschuldner 
grundsätzlich verschuldensabhängig für 
die eigene Zahlungsunfähigkeit und de-
ren Einhaltung haftet. Daraus ergibt sich, 
dass der Zahlungsschuldner in angemes-
senem und zumutbaren Umfang Rückla-
gen zu bilden hat, um Umsatzeinbrüche 
entsprechend abfedern zu können. Dies, 
so das Gericht, gilt auch allgemein für 
einen durchschnittlich wirtschaftlichen 
Unternehmer. Ein etwaiges Versäumnis 
der Rücklagenbildung und dessen Folgen 
dürften weder vollständig noch teilweise 
zu einer Belastung des Gläubigers, also 
der Vermieterin, führen. 

Zudem sei zu berücksichtigen, dass bei 
den Folgen der Corona-Pandemie da-
hingehend zu differenzieren sei, ob ein 
Rückgang bei der Nachfrage bzw. beim 
Umsatz unmittelbar auf der wegen der 
Pandemie erlassenen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (im vorliegenden 
Fall namentlich auf dem darin geregelten 
teilweise Beherbergungsverbot) beruht, 
oder nur mittelbar in Gestalt des wegen 
der Pandemie veränderten Kundenver-
haltens. Soweit das Risiko der Pandemie 
zwischen den Parteien zu verteilen sei, 
bietet sich nach Ansicht des Landgerichts 
München I als Ausgangspunkt eine Quote 
von 50 zu 50 an, weil das wirtschaftliche 
Risiko der Nutzbarkeit beide Parteien be-

treffe. Jedoch bedürfe die Feststellung der 
Quote einer konkreten Begründung auf 
Basis der Umstände des Einzelfalls. Das 
Landgericht nimmt anschließend Fest-
stellungen zu den Erträgen der Beklagten 
vor und kommt zu dem Ergebnis, dass 
eine Vertragsanpassung zugunsten der 
beklagten Mieterin und zulasten der ver-
mietenden Klägerin ausscheidet. 

AMTSHAFTUNGSANSPRUCH

BGH: KEINE HAFTUNG DES 
STAATES WEGEN UNWIRK-
SAMER MIETPREISBREMSE 
GEGENÜBER EINEM MIETER 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Ur-
teil (vgl. Pressemitteilung vom 28.01.2021) 
entschieden, dass einem Mieter kein 
Amtshaftungsanspruch gegen das Land 
Hessen zusteht wenn die dort erlassene 
Mietenbegrenzungsverordnung unwirk-
sam ist. Er kann seine im Vertrauen auf die 
Wirksamkeit der Verordnung gemachten 
Aufwendungen nicht ersetzt verlangen. 
Der Fall: 2017 mieteten die ursprüng-
lichen Rechtsinhaber eine Wohnung in 
einem Stadtteil Frankfurts, der nach der 
geltenden hessischen Mietenbegren-
zungsverordnung als Gebiet mit ange-

spanntem Wohnungsmarkt eingeordnet 
wurde. 

Die jetzige Klägerin nahm daraufhin für 
die Mieter (aus abgetretenem Recht) den 
Vermieter auf Rückzahlung von zu viel 
gezahlter Mieten in Anspruch. Die dafür 
eingereichte Klage wurde abgewiesen, 
weil die Mietenbegrenzungsverordnung 
auf die die Klägerin ihre Klage stützte, 
zwischenzeitlich für unwirksam erklärt 
wurde. Daraufhin wendet sich die Kläge-
rin an das Land Hessen und macht den 
entstandenen Schaden geltend. 
Der BGH: Der BGH gab beiden Vorinstan-
zen Recht: Es besteht kein Amtshaftungs-
anspruch der Mieter - § 839 Abs. 1 BGB ist 
nicht anwendbar. 

Die Richter begründen ihre Entschei-
dung damit, dass § 839 Abs. 1 BGB voraus-
setze, dass ein Amtsträger eine ihm ge-
genüber einen Dritten obliegende Pflicht 
verletzt. Der Geschädigte - also der Mieter 
- sei aber in diesem Fall kein "Dritter" im 
Sinne der Norm. Die Eigenschaft als Drit-
ter sei nämlich immer nur dann gegeben, 
wenn die Amtspflicht zumindest auch 
den Zweck habe, gerade die Interessen 
des Dritten wahrzunehmen. Dabei werde 
eine besondere Beziehung zwischen dem 
Dritten und der verletzten Amtspflicht 
vorausgesetzt. Gesetze und Verordnungen 
richten sich jedoch in der Regel an die All-
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gemeinheit und nicht an einen bestimm-
ten Personenkreis. Dies sei auch bei der 
Mietenbegrenzungsverordnung der Fall. 
Es handele sich insbesondere nicht um 
ein Maßnahmen- oder Einzelfallgesetz, 
welche anders beurteilt würden. Vielmehr 
treffe die Verordnung einen unüberschau-
bar großen und nicht individuell begrenz-
ten Personenkreis. 

Amtshaftungsansprüche bestehen nach 
Ansicht des BGH auch nicht wegen eines 
Eingriffes in die Grundrechte der Mieter, 
denn nicht jede Grundrechtsbeeinträchti-
gung durch Amtsträger führe auch immer 
zu Staats- und Amtshaftungsansprüchen. 
Der Gesetzgeber habe mit § 839 Abs. 1 BGB 
die Amtshaftungs- und Entschädigungs-
ansprüche bereits näher ausgestaltet. Da-
für bedürfe es aber eben der spezifischen 
Pflichtverletzung gegenüber dem Dritten. 
Die Richter begründen dies so: Würde 
man einen Anspruch bei Verletzung der 
allgemeinen Handlungsfreiheit grund-
sätzlich bejahen, liefe das Merkmal des 
"Dritten" so gut wie leer. Es würden sehr 
häufig ein Schadenersatz begründendes 
Verhalten vorliegen. Die dadurch entste-
hende Ausdehnung der Staatshaftung 
für legislatives Unrecht, komme durch 
Richterrecht nicht in Betracht. Ein Amts-
haftungsanspruch bestehe auch nicht 
deshalb, weil das Vertrauen des Mieters in 
die hessische Mietenbegrenzungsverord-
nung enttäuscht wurde. Die Rechtspre-
chung des BGH erkenne Entschädigungen 
für Aufwendungen aufgrund enttäuschen 
Vertrauens auf die Wirksamkeit einer 
Rechtsnorm nicht an. Auch an dieser Stel-
le bedürfe es dafür einer Drittbezogenheit 
der Amtspflicht (ZV)

MIETEIGENTUMSANTEIL

STELLUNG ALS MITVERMIE-
TER DURCH ERWERB EINES 
MITEIGENTUMSANTEILS 

Das Kammergericht Berlin hat mit Be-
schluss vom 15.12.2020, Az.: 1 W 1461/20, 
entschieden, dass ein Dritter, der von ei-

nem Alleineigentümer eines Grundstücks 
einen Miteigentumsanteil erwirbt, neben 
dem Veräußerer in die von diesem begrün-
deten Mietverhältnisse eintritt.

MAKLERKOSTEN

BGH: ZUM UMFANG DES ER-
SATZFÄHIGEN KÜNDIGUNGS-
FOLGESCHADENS – MAKLER-
KOSTEN DES MIETERS FÜR 
DEN KAUF EINER EIGENTUMS-
WOHNUNG NICHT UMFASST 

In zwei Entscheidungen vom 9. Dezember 
2020 (VIII ZR 238/18 und VIII ZR 371/18; 
bisher nur als Pressemitteilung veröffent-
licht) hat der BGH entschieden, dass die 
Maklerkosten des Mieters für den Erwerb 
von Wohneigentum als Ersatzwohnung 
auch dann nicht vom Vermieter zu erstat-
ten sind, wenn der Auszug des Mieters auf 
ein pflichtwidriges Verhalten des Vermie-
ters zurückzuführen ist. Die BGH-Richter 
begründeten dies damit, dass diese Mak-
lerkosten nicht mehr vom Schutzzweck 
des Vertrages umfasst seien. Denn durch 
den Erwerb von Eigentum ändere der 
Mieter seine Rechtsstellung. Er ersetze 
sein bisheriges Besitzrecht an einer Woh-
nung durch ein Eigentumsrecht an einer 
Wohnung bzw. einem Haus. Hiermit ver-
folge er also ein anderes Interesse als bei 
der Anmietung einer Wohnung. 

Auch wenn bisher nur eine Pressemit-
teilung zu den Urteilen vorliegt, kann 
man hieraus doch zwei Erkenntnisse 
gewinnen: 

1. Auch wenn dies in der Pressemittei-
lung so wörtlich nicht steht, kann man 
doch ziemlich deutlich herauslesen, dass 
die BGH-Richter Eigentum als „besser“ 
betrachten als „Miete“. Wenn man die 
Rechtsprechung des Mietrechtssenates 
ansonsten betrachtet, ein durchaus über-
raschendes Eingeständnis

2. Auch wenn die BGH-Richter entschie-
den haben, dass die Maklerkosten für den 
Erwerb von Eigentum nicht zu erstatten 
sind, wäre diese Entscheidung bei Mak-

lerkosten für die Anmietung von Ersatz-
mietwohnraum wohl ziemlich eindeutig 
anders ausgegangen. Wenn die Mieter 
also Mieter geblieben wäre und nicht auf 
die "Eigentümerseite" gewechselt wären, 
hätten sie gewonnen… und das passt doch 
dann schon wieder in die übliche Recht-
sprechung des Mietrechtssenates. 

IMMOBILIENERBE

BMF: „QUALITÄT“ EINES 
BEWERTUNGSGUTACHTERS 
IM RAHMEN ERBSCHAFTSTEU-
ERLICHER AUSEINANDERSET-
ZUNGEN MIT DEM FINANZAMT 

Hält der Immobilienerbe die Bewertung 
nach dem Bewertungsgesetz für zu hoch, 
kann er ein Gutachten beauftragen. Gute 
Nachricht aus dem BMF: Die Finanzver-
waltung hält es, anders als der Bundesfi-
nanzhof, für ausreichend, wenn das Gut-
achten entweder von einem Gutachter des 
zuständigen Gutachterausschusses oder 
einem Sachverständigen mit besonderen 
Kenntnissen und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Bewertung von Grundstücken 
erstellt wird. Das gilt bundesweit.

TEILEIGENTUM

BFH: ZUR BEMESSUNGS-
GRUNDLAGE FÜR DIE 
GRUNDERWERBSTEUER 
BEIM ERWERB EINER 
EIGENTUMSWOHNUNG 

Schlechte Nachricht für Erwerber von 
Teileigentum: Mit seinem am 21.01.21 
veröffentlichten Urteil entschied der 
Bundesfinanzhof, dass die Instandhal-
tungsrücklage bei der Grunderwerbsteu-
er-Bemessung mitzählt. Dies war bisher 
nur für Erwerbe aus Zwangsversteigerun-
gen geurteilt worden. Jetzt folgte die Klar-
stellung auch für den "normalen" Kauf, 
bei dem bisher zumeist eine Herausrech-
nung möglich war. (ZV)
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ÄNDERUNGEN

STRASSENREINIGUNG DER STADT BRAUNSCHWEIG
Aufgrund des Ratsbeschlusses wurde die Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Braun-
schweig für die Zeit ab 01.01.2021 geändert:

Straßenname Reinigungsklasse Ü V/W

Am Schwarzen Berge Bisher Stichwege nach Westen IV Ü

Neu wird entfernt

Aschenkamp Bisher IV

Neu Ohne Stichweg zum Grundstück Nr. 15 B IV

Neu Stichweg zum Grundstück Nr. 15 B IV Ü

Bahlkamp Neu - IV Ü V

Beberbachaue Neu inkl. Stichwege nach Osten und Süden IV Ü

Neu - IV Ü V

Borsigstraße Bisher von Salzdahlumer Straße bis Westgrenze Grundstück Nr. 1 ohne Platz 
vor den Grundstücken Nr. 1 bis 3

IV

Neu von Salzdahlumer Straße bis Schwartzkopffstraße IV

Bisher von Grundstück Nr. 1 nach Osten IV Ü

Neu wird entfernt

Burgstelle Neu IV Ü

Deiweg Neu IV Ü

Elise-Averdieck-Platz Neu III

Gerhard-Borchers-Straße Neu IV

Geysostraße Bisher von Rebenring bis Nordstraße IV

Bisher von Nordstraße bis Am Nordbahnhof IV Ü

Neu IV

Innstraße Bisher IV

Neu Stichwege nach Norden und Süden IV Ü

Neu ohne Stichwege nach Norden und Süden IV Ü

Möhnestraße Bisher IV

Neu Stichweg nach Norden IV Ü

Neu ohne Stichweg nach Norden IV

Salzdahlumer Straße Bisher Von Am Kohlikamp bis Grundstück Nr. 310 IV

Neu von Am Großen Schafkamp bis Grundstück Nr. 310 IV

Wischenholz Neu IV Ü

Zum Ackerberg Bisher IV

Neu ohne Stichweg zum Grundstück Nr. 15 IV

Neu Stichweg zum Grundstück Nr. 15 IV Ü

Zum Frieden Bisher öffentlicher Parkplatz IV

Neu öffentlicher Parkplatz IV Ü

Ü = Reinigungübertragen auf Anlieger V = Verbindungsweg W = Winterdienst
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PARKPLÄTZE SIND ZUMUTBAR

NACHBAR HATTE WEGEN 
NICHT ZULÄSSIGER GRUND-
STÜCKSNUTZUNG GEKLAGT

In einer städtischen Umgebung stellen 26 
neu hinzukommende Stellplätze für PKW 
aus juristischer Sicht nicht zwangsläufig 
eine zu große Zumutung für die Nachbarn 
dar. Diese Erfahrung musste ein Anwoh-
ner machen, der die behördliche Geneh-
migung für die Parkplätze vor Gericht 
anfocht. Konkret handelte es sich um ein 
ehemals als Jugendamt genutztes Gebäu-
de, das nun zu Wohnzwecken dienen soll-
te. Das zuständige Amt hatte sowohl dieser 
Nutzung als auch der Schaffung von 26 
Parkplätzen zugestimmt. Das Gericht sah 
ebenfalls kein Problem darin. Das Straßen-
viertel sei geprägt durch Anlagen mit bis 
zu 69 Stellplätzen, durch die neu hinzu-
kommenden Parkmöglichkeiten werde die 

Nachbarschaft nicht übermäßig belastet. 
Wenn es sich hingegen um Bereiche im In-
neren eines Wohnkomplexes oder in rück-
wärtigen Gartenbereichen handle, könne 
das jedoch durchaus der Fall sein, hieß es 
nach Auskunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS im schriftlichen Urteil.

(Oberverwaltungsgericht Sachsen-An-
halt, Aktenzeichen 2 M 71/20) 

ANORDNUNG AN VERWALTER

BEHÖRDE FORDERTE VON 
IHM INSTANDSETZUNG 
WEGEN SCHIMMELS

Wenn ein Verwalter mit der umfassenden 
Verwaltung von Wohneigentum beauf-
tragt ist, dann hat das auch entsprechende 
rechtliche Konsequenzen. So kann gegen 
ihn eine behördliche Instandsetzungsan-
ordnung wegen Schimmelbefalls ergehen. 

Nach Auskunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS steht der Verwalter in die-
ser Hinsicht dem Eigentümer gleich.
(Verwaltungsgericht Köln, Aktenzeichen 
16 K 7977/16)
Der Fall: Die Behörden stellten bei einer 
Ortsbesichtigung fest, dass eine Wohnung 
erheblichen Schimmelbefall aufwies. In 
einem ersten Schritt forderte das Amt un-
ter Fristsetzung Verwalter und Eigentümer 
zur Mängelbeseitigung auf. Als dies nicht 
geschah, folgte eine Instandsetzungsan-
ordnung, die sich erneut an Verwalter und 
Eigentümer richtete. Doch der Verwalter 
erklärte sich für nicht zuständig, denn 
ohne Zustimmung des Eigentümers könne 
er gar nicht tätig werden.
Das Urteil: Die Verwaltungsrichter ent-
schieden auf Grund einer Klage des 
Verwalters, dass dieser sehr wohl der 
geeignete Adressat für die erfolgte In-
standsetzungsanordnung gewesen sei. 
Er habe nach einer Beauftragung sowohl 

Urteile für Eigentümer
Von Arbeitszimmern und Kellerräumen
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Ein neuer Parkplatz in städtischer Umgebung ist für die Anwohner nicht zwangsläufig eine Zumutung. 

Haus+GrundFebruar 2021



durch die Gemeinschaft als auch durch 
den Einzeleigentümer unzweifelhaft die 
erforderliche Verfügungsgewalt besessen.

DOPPELT VERMIETET

KELLERRAUM HATTE GLEICH-
ZEITIG ZWEI BESITZER

Eigentlich sollte man meinen, dass es gar 
nicht möglich ist, einen zu einer Wohnung 
gehörenden Kellerraum zweimal zu ver-
mieten. Denn die Doppel-Nutzer müssten 
das ja schnell bemerken und dagegen pro-
testieren. Doch wenn es tatsächlich zu ei-
ner solchen Situation kommt, dann kann 
nach Auskunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS eine Mietminderung gel-
tend gemacht werden.
(Amtsgericht Brühl, Aktenzeichen 23 C 
182/18)
Der Fall: Ein Mieter, der über mehrere 
Monate hinweg seinen Keller nicht mehr 
betreten hatte, stellte bei einem Besuch 
fest, dass das Schloss ausgetauscht wor-
den war und sein Inventar nicht mehr zu 
finden war. Er klagte gegen den Eigentü-
mer auf Auskunft darüber, wann denn 
dieser Raum zum zweiten Mal vermietet 
worden sei. Das wollte er wissen, um seine 
eventuellen Ansprüche auf Mietminde-
rung beziffern zu können. Die Vermieterin 
sah sich dazu in Folge eines Verwalter-
wechsels nicht in der Lage.
Das Urteil: Das zuständige Amtsgericht 
machte klar, dass hier selbstverständlich 
ein Recht auf Auskunft und in der Folge 
ein Anspruch auf Mietminderung geboten 
seien. Der Eigentümer müsse zusehen, wie 

er diese Informationen beschaffe. Jeden-
falls müsse sich ein Mieter darauf verlas-
sen können, dass der zu seiner Wohnung 
gehörende Keller auch bei längerer Nicht-
benutzung nicht anderweitig vergeben 
werde.

DAS BÜRO ZU HAUSE

WEGEN CORONA WIRD DIE 
ARBEITSZIMMER-RECHTSPRE-
CHUNG IMMER WICHTIGER

Die Zahl der Menschen, die von zu Hause 
aus arbeiten, wird immer größer. Das hat 
nicht nur, aber doch sehr stark mit dem 
Ausbrechen der Corona-Pandemie zu tun. 
Insofern dürften sich auch immer mehr 
Arbeitnehmer(innen) dafür interessieren, 
ob sie nicht von den steuerlichen Regelun-
gen für das häusliche Arbeitszimmer pro-
fitieren können.
Ein Beschäftigter (hier: ein katholischer 
Geistlicher) hatte das Problem, dass ihm 
sein Arbeitgeber wegen baulicher Mängel 
und damit verbundener Gesundheitsge-
fahren das eigentlich vorgesehene Büro/
Amtszimmer nicht zur Verfügung stellen 
konnte. Er musste die Schreibarbeiten vom 
Arbeitszimmer der eigenen Wohnung aus 
erledigen. Der Bundesfinanzhof (Aktenzei-
chen VI R 11/12) konnte die Begründung des 
Betroffenen nachvollziehen und gestattete 
es ihm, die entsprechenden Werbungskos-
ten geltend zu machen.
Muss sich denn eigentlich das „häusli-
che Arbeitszimmer“ unbedingt innerhalb 
der Wohnung oder des Hauses des Steu-
erzahlers befinden? Das Finanzgericht 

Berlin-Brandenburg (Aktenzeichen 14 K 
6286/04) klärte das beispielhaft und bis 
heute gültig an einem kleinen Bungalow, 
der abseits des Wohnhauses lag, aber noch 
auf dem selbst bewohnten Grundstück 
des Steuerzahlers. Das könne durchaus als 
häusliches Arbeitszimmer gelten, hieß es 
im Urteil.
Eine kleine Arbeitsecke innerhalb eines 
Wohn- oder Schlafzimmers erfüllt nicht die 
geforderten Voraussetzungen. Es sei zwin-
gend nötig, dass der jeweilige Raum „aus-
schließlich oder nahezu ausschließlich für 
betriebliche/berufliche Zwecke genutzt 
wird“, stellte der Bundesfinanzhof (Akten-
zeichen GrS 1/14) fest. Eine bloße Teilnut-
zung als Arbeitszimmer erfülle nicht die 
erforderlichen Tatbestandsmerkmale.
Ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses 
kommt dagegen grundsätzlich in Frage, 
auch wenn er eigentlich als Hobbyraum 
vorgesehen war. Die „häusliche Sphäre“ 
kann sich nach Überzeugung der Recht-
sprechung auf diesen Bereich beziehen. 
Hier handelte es sich um einen 37 Quadrat-
meter großen Raum, den der Steuerpflich-
tige mit Werbungskosten geltend machte 
und diese vom Bundesfinanzhof (Akten-
zeichen VI R 130/01) auch zugesprochen 
bekam. Das Urteil zählt zu den wegweisen-
den Entscheidungen im Zusammenhang 
mit dem Arbeitszimmer.
Macht ein Betroffener gleich mehrere Räu-
me als Arbeitszimmer geltend, so ist das 
zwar prinzipiell möglich. Allerdings muss 
er es sich dann auch gefallen lassen, dass 
für jeden einzelnen dieser Räume – ge-
trennt voneinander – eine Prüfung statt-
findet, ob die Voraussetzungen vorliegen. 
Der Bundesfinanzhof (Aktenzeichen X R 
58/09) stellte in dem Zusammenhang fest, 
dass ein Arbeitszimmer „typischerweise 
mit Büromöbeln eingerichtet“ sei, „wobei 
der Schreibtisch regelmäßig das zentrale 
Möbelstück darstellt“.
Ein Arbeitszimmer muss für den Betroffe-
nen nicht immer komplett unvermeidlich 
sein, um anerkannt werden zu können. 
Der Bundesfinanzhof (Aktenzeichen VI 
R 46/17) korrigierte in dieser Frage die Fi-
nanzverwaltung. Es komme bei der Be-
wertung nicht darauf an, ob der Betroffene 
seine Arbeiten vielleicht auch am Küchen-
tisch oder im Esszimmer seiner Wohnung 
erledigen könne. Wenn allerdings ein 
nicht unerheblicher Teil der Nutzung des 
Raumes auf private Tätigkeiten entfalle, 
dann könne ein Abzug der Aufwendungen 
wegen dieser gemischten Nutzung nicht 
erfolgen.
Sogar die Kosten einer Gartenerneuerung TE
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Wird ein Kellerraum doppelt vermietet, besteht Anspruch auf Mietminderung. 
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können anteilig den Kosten eines Ar-
beitszimmers zuzurechnen sein. Das gilt 
zumindest bei einer bestimmten Fallkon-
stellation, entschied der Bundesfinanz-
hof (Aktenzeichen VI R 27/01). Wenn bei 
einer Reparatur des Gebäudes, zum dem 
das Arbeitszimmer gehört, Schäden am 
Garten verursacht worden sind, dann sind 
die Ausgaben zur Wiederherstellung der 
Grünflächen entsprechend absetzbar.
Ein wenig Substanz erwartet die Recht-
sprechung bei den Tätigkeiten, die in 
einem Arbeitszimmer erledigt werden, 
dann doch. Ein Steuerpflichtiger hatte 
den Raum seinen Angaben nach nur dafür 
genutzt, um die Abrechnung der auf dem 
Dach befindlichen Fotovoltaikanlage zu 
erledigen. Das reiche nicht aus, befand das 
Finanzgericht Nürnberg (Aktenzeichen 3 K 
308/11). Der Zeitaufwand dafür sei einfach 
zu gering, um von einer ausreichenden In-
anspruchnahme des Arbeitszimmers spre-
chen zu können.
Manche Arbeitszimmer sehen zwangsläu-
fig nicht wie ein „Büro“ aus. So gestaltete 
eine Konzertpianistin und Klavierlehrerin 
einen Raum als Klavierstudio. Der Fiskus 
gelangte zu der Annahme, dieser Bereich 
sei aufgrund seines Gesamteindrucks eher 
der häuslichen Sphäre zuzuordnen – und 
verweigerte die Anerkennung. Der Bun-
desfinanzhof (Aktenzeichen VIII R 8/13) 
allerdings betonte, es komme im Wesent-
lichen darauf an, ob die Nutzung mit der 
anderer Berufsgruppen zu vergleichen sei. 
Dann dürfe die Ausstattung auch anders 
ausfallen.

PREIS NACHTRÄGLICH GEMINDERT

GRUNDERWERBSTEUER 
WURDE NICHT ENTSPRE-
CHEND ANGEPASST

Es dürfte nicht gerade der Regelfall sein, 
dass der Kaufpreis für ein Grundstück 
nach Abschluss des Vertrages noch einmal 
herabgesetzt wird. Wenn dies aber so ist, 
dann kann der Betroffene nach Informati-
on des Infodienstes Recht und Steuern der 
LBS nicht in jedem Falle mit einer entspre-
chenden Änderung des Grunderwerbsteu-
erbescheides rechnen.
(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen II R 
15/18)
Der Fall: Ein Käufer hatte eine Immobilie 
mit mehreren Wohnungen erworben. Der 
Verkäufer verpflichtete sich, bei der Suche 

nach Mietern zu helfen, zum Zweck der 
Einhaltung dieses Versprechens wurde nur 
ein Teil der Kaufsumme ausbezahlt und 
der Rest auf ein Notaranderkonto über-
wiesen. Als sich die Vermittlung der Mieter 
nicht realisieren ließ, vereinbarten beide 
Parteien eine spürbare, nachträgliche Re-
duzierung des Preises für das Objekt. Der 
Käufer forderte eine Änderung des bereits 
erlassenen Grunderwerbsteuerbescheides. 
Das zuständige Finanzamt lehnte dies ab.
Das Urteil: Das höchste deutsche Fi-
nanzgericht stellte fest, dass die im 
Grunderwerbsteuergesetz vorgesehene 
Zweijahresfrist für eine Änderung des 
Steuerbescheides überschritten worden 
sei. Auch handle es sich nicht um eine 
Minderung des Kaufpreises wegen Män-
geln. Deswegen wies der BFH den Revisi-
onsantrag zurück.
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Wird der Kaufpreis eines Grundstücks reduziert, muss der Käufer nicht mit Anpassung der 
Grunderwerbssteuer rechnen. 
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Wenn’s um
Immobilien geht ...Immobilien geht ...

Manche Sachen
können nicht warten.
Die verlässlichen
Experten an Ihrer Seite:
0531 487-3854
immovermittlung@blsk.de

V. l.: Andrea Herrmann, Kerstin Schlue, Tim Beckmann, Katja Ibendorf, Kai Hilz,
Kirsten Imbriani, Michael Grote

Immobilien sind
Vertrauenssache.
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Gesund und vital durch Meal Prepping

Vorkochen 
mit System

30 WISSEN + SERVICE



Welche Lebensmittel sind geeignet?
Je ausgewogener, desto besser – beim 
Meal Prep sollten Sie auf eine Kom-
bination aus Gemüse, Eiweißliefe-
ranten, wie Fleisch, Fisch, Tofu oder 
Hülsenfrüchte und sättigende Beila-
gen, wie Kartoffeln, Nudeln, Reis und 
Quinoa achten. Die einzelnen Zutaten 
werden entweder gekocht, gedämpft 
oder gebraten und bis zum Verzehr 
getrennt voneinander im Kühlschrank 
oder in der Gefriertruhe aufbewahrt. 
Dabei beschränkt sich Meal Prep aber 
nicht nur auf die Hauptmahlzeiten. 
Mit selbstgemachten Müsliriegeln 
oder Energy Balls können Sie auch 
dem kleinen Hunger zwischendurch 
vorbeugen. 

Welche Utensilien brauchen Sie?
Einmachgläser, Lunchboxen und Tup-
perdosen werden bei Meal Prep für Sie 
zu einem treuen Begleiter. Alte Mar-
meladen- oder Honiggläser werden zu 
Mix- und Transportgefäßen für Dres-
sings und Co. Bei den Boxen sollten 
Sie vor allem auf eine gute Dichtung 
und einen handhabbaren, sicheren 
Verschluss achten. Meal Prep Profis 
investieren meistens in hochwertige 
Lunchboxen mit Unterteilungssystem. 
Darüber hinaus sorgen ein schönes 
Holzbrett und ein scharfes Kochmes-
ser für noch mehr Motivation beim 
Schnippeln der Zutaten. Für Suppen 
und Pürees bietet sich außerdem ein 
Stabmixer an, der das Ganze schön 
cremig macht. 
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Sich im Alltag ausgewogen und 
gesund zu ernähren, ist nicht 
immer einfach. Als Resultat 

wird häufig zu Fertiggerichten ge-
griffen, bei denen der gesundheit-
liche Aspekt zu kurz kommt – Meal 
Prep soll dabei Abhilfe schaffen. 

Welche Vorteile hat Meal Prep?
Meal Prep ist die Abkürzung für den engli-
schen Begriff meal preparation und basiert 
auf der Idee des klassischen Vorkochens. 
Das heißt aber nicht, dass Sie mehrere 
Tage hintereinander das Gleiche essen 
sollen. Vielmehr geht es darum, durch die 
geschickte Kombination von Grundzutaten 
schnell und einfach verschiedene Gerichte 
zu zaubern. Das ist nicht nur lecker, son-
dern spart Ihnen auch noch Zeit und Geld. 
Denn durch eine geschickte Planung entfal-
len das tägliche Einkaufen und Kochen. Mit 
einer gut vorausgeplanten Woche landen 
keine unnötigen Lebensmittel im Einkauf-
wagen und wenn Sie vorgekochtes Essen 
mit zur Arbeit nehmen, sparen Sie außer-
dem die Ausgaben für den Mittagstisch.   
Ein weiterer Pluspunkt: Meal Prep fördert 
Ihre gesunde Ernährung. Wenn Sie der 
Hunger überkommt, können Sie direkt zu 
Ihrem vorbereiteten Essen, statt zu Fast 
Food und Süßigkeiten greifen. Außerdem 
haben Sie, wenn Sie selbst kochen, die 
Kontrolle darüber, was Sie zu sich nehmen 
und können auf qualitativ hochwertige 
Zutaten achten. Wer abnehmen möchte, 
kann mit Meal Prep außerdem einige Kilos 
sparen und Ernährungspläne besonders 
gut einhalten. 

Auf einen Blick
1.  Zeit einplanen: Planen Sie jede 

Woche rund zwei bis drei Stunden 
für das Meal-Pepping ein. Um in 
eine feste und entspannte Routi-
ne zu kommen bietet es sich an, 
einen festen Tag in der Woche, 
beispielsweise am Wochenende, 
einzuplanen.

2.  Planung ist alles: Überlegen Sie 
sich im Vorfeld, welche Gerichte 
Sie in den nächsten Tagen essen 
möchten und von welchen sich 
die Grundzutaten gut miteinander 
kombinieren lassen. Bei der Pla-
nung lohnt sich außerdem ein Blick 
in den Kalender. Sind Sie bereits 
an einem Tag in der Woche zum 
Essen verabredet? Dann können 
Sie diesen ausplanen, denn es wäre 
doch schade unnötig Lebensmittel 
wegzuwerfen.

3.  Einkaufen: Halten Sie sich bei Ihrem 
Einkauf an Ihre Liste, um unnötige 
Lebensmittelkäufe zu vermeiden. 
Sollten Sie auch zwischendurch 
gerne naschen, können Sie kleine 
Snacks wie Nüsse, Trockenfrüchte 
und frisches Obst mitnehmen.

4.  Das Vorkochen: Kochen Sie Stär-
kebeilagen wie Reis, Quinoa, Pasta 
oder Kartoffeln vor. Als Eiweißlie-
feranten sollten, je nach Ihrer Er-
nährungsweise, Fisch, Fleisch, Tofu 
oder Hülsenfrüchte einplanen. Die 
verschiedenen Gemüsesorten kön-
nen Sie im Vorfeld kochen, dämp-
fen oder braten. Außerdem können 
Sie Soßen und Dips vorbereiten.

5.  Portionen einfrieren: Kochen Sie 
ruhig größere Mengen an Sup-
pen und Aufläufen vor. Diese 
lassen sich super einfrieren und 
sorgen für Abwechslung in Ihrem 
Wochenplan. 

6.  Die Verpackung: Damit die einzel-
nen Komponenten Ihres Essens ihr 
Aroma behalten, sollten Sie sie am 
besten getrennt voneinander ver-
packen. Das gilt insbesondere für 
Soßen, damit diese das restliche 
Essen nicht durchweichen. 

Richtig geplant spart Ihnen Meal Prep viel Zeit und Geld.
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Buchweizen- 
Rote-Bete- 

Risotto
Zutaten
• 5-6 Stück Rote Bete

• 400 g Buchweizen

• 1 Zitrone

• 400 g Kokosmilch

• Salz und Pfeffer

Zum Garnieren
• Parmesan

Zubereitung
1.  Bei 210 Grad Umluft die Rote Bete mit Schale etwa eine 

Stunde im Ofen rösten. Sobald die Rote Bete weich und 
die Schale knusprig ist aus dem Ofen nehmen und ab-
kühlen lassen.

2.  Buchweizen in ein Sieb geben und mit kaltem Wasser ab-
spülen, bis das Wasser vollkommen klar ist. Buchweizen 
zusammen mit einem Liter Wasser in einen Topf geben 
und ein bis zwei Minuten aufkochen. Dann weitere zehn 
bis 15 Minuten köcheln lassen, bis das Wasser komplett 
verkocht und der Buchweizen noch etwas bissfest ist. 

3.  Die Zitrone auspressen und die Rote Bete schälen. An-
schließend das Fleisch der Roten Beete gemeinsam mit 
dem Zitronensaft, der Kokosmilch sowie Salz und Pfeffer 
in die Küchenmaschine geben und zerkleinern. Die Mi-
schung sollte am Ende ganz glatt sein.

4.  Buchweizen in die Rote Bete einrühren, erwärmen und 
servieren. Nach Belieben mit Parmesan granieren. 
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Gebratener  
Rosenkohl  

mit Mandeln
Zutaten
• 1 kg Rosenkohl

• 4 Tomaten

• 1 Zwiebel

• 1 Knoblauchzehe

• 4 TL Rapsöl

• 100 ml Gemüsebrühe

• Salz und Pfeffer

• 80 g Mandelkerne

• 2 EL frisch gehacktes Basilikum

• 2 EL frisch gehackt Petersilie

• 2 EL Weißwein

• ½ TL Honig

Zubereitung
1. Den Rosenkohl waschen, putzen und halbieren. Die To-

maten waschen und kleinschneiden. Die Zwiebel und den 
Knoblauch schälen und fein hacken. Anschließend das 
Öl in der Pfanne erhitzen und Knoblauch und Zwiebeln 
glasig braten. Den Rosenkohl und die Tomaten für ca. 
zwei bis drei Minuten dazugeben.

2. Das Ganze mit der Gemüsebrühe ablöschen und bei 
mittlerer Hitze ca. sechs bis acht Minuten dünsten. Nach 
Belieben mit Salz und Pfeffer würzen und die Mandeln 
unterheben. Weitere zwei bis drei Minuten dünsten las-
sen, bis die Flüssigkeit fast verdampft ist.

3. Anschließend Kräuter, Essig und Honig untermischen 
und gegebenenfalls noch mal mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und servieren. 
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www.dachdeckerei-angerstein.de

Ihr Spezialist
für Dach

und Terrasse
info 05306 99 09 65

• Gerüstbau

• Fassadenanstrich

• Wärmedämmung

• Schimmelpilzsanierung

• Dachbodendämmung

• Kellerdeckendämmung

• Lackierarbeiten

• Anstrich und Tapezierung

• Bodenverlegung

• Treppenhausrenovierung

Holzwiese 10 • 38179 Lagesbüttel

Telefon 05303 / 941 641 • Fax 05303 / 941 642

BS-Nord • Nordstr. • 0531 / 33 13 71

BS-Süd •Marienberger Str. 1 • 0531 / 2 87 37 07

info@malermeister-friedrichs.de

www.malermeister-friedrichs.de

M A L E R M E I S T E R  G M B H

FRIEDRICHS

Holzwiese 10 • 38179 Schwülper



Online-Weinprobe: Käse und Wein
Termin: 27.02.2021, ab 19 Uhr
Ort: Online Weinhandel Kusch
Bei dieser Online-Weinprobe von Weinkusch dreht sich 
alles um das Käsemenü und die damit korrespondierenden 
Wein-Spezialitäten. Sie bekommen die Spezialitäten im Vor-
feld zugeschickt und können dann ganz gemütlich aus Ihrem 
Wohnzimmer an der Weinprobe teilnehmen. Unterhaltsam 
und mit vielen hilfreichen Tipps rund um die professionelle 
Weinverköstigung, führt Sie Axel Kusch durch den Abend und 
regt sie auch zum gemeinsamen Austausch an. TE
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Online-Lesung: Klang der Hoffnung
Termin: 24.02.21, ab 19 Uhr
Ort: Online Buchhandlung Graff
Die Buchhandlung Graff richtet ihre Autoren-Lesungen aktuell 
online aus. Am 24. Februar präsentiert der Autor Jeffrey Archer 
sein Werk „Klang der Hoffnung“. Der Roman spielt im London 
des Jahres 1985. Der junge William Warwick möchte die Karri-
ereleiter des britischen Polizeiapparats durchlaufen. Doch es 
ziehen dunkle Schatten über sein Glück. Sie haben die Mög-
lichkeit, im Vorfeld der Lesung Fragen an den Autoren einzu-
reichen und können sich ein signiertes Exemplar bestellen. TE
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Die 
Fortsetzung

für nur

9,80 €

HISTORISCHER STREIFZUG
Stadt- und Straßenansichten im Vergleich vorgestern zu heute. 

Prächtige Ansichtskarten von Stadt und vom Land Braunschweig.

Das 140-seitige Magazin ist in den Service-Centern des BZV Medienhauses und im ausgesuchten Buchhandel erhältlich.



Praxisworkshop: Nachhaltiger 
Kleiderschrank
Termin: 12. April, ab 17 Uhr
Ort: Online Volkshochschule Braunschweig
Sie stehen morgens vor dem vollen Kleiderschrank und finden 
doch nicht das Passende? Sie möchten Ihre Kleidung fair kau-
fen, aber lassen sich doch immer wieder von anderen Angebo-
ten beeinflussen? In dem Praxisworkshop lernen Sie Tipps und 
Tricks, wie Sie Ihren Kleiderschrank nachhaltiger gestalten 
können. Der Workshop informiert handlungsorientiert und 
lädt zum lebendigen Austausch unter den Teilnehmern ein.TE
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Online Kurs: Kalligrafie – schönes 
Schreiben leicht gemacht
Termin: 4. März, 17:30 Uhr 
Ort: Online Volkshochschule Braunschweig
Kalligrafie bezeichnet die Kunst des schönen Schreibens von 
Hand mit dem Federkiel, Pinsel, Filzstift oder anderen Schreib-
werkzeugen. In dem Online-Kurs erhalten Sie als Einsteiger 
die Einführung in das Kalligrafie-Alphabet mit dem Kalligra-
fie-Faserschreiber und gestalten individuelle Schriftzüge und 
Faltbriefe. Für die Teilnahme benötigen Sie einen PC oder ein 
Tablet. Vorkenntnisse sind für den Kurs nicht erforderlich. TE

X
TE

 Ju
lia

-J
an

in
e 

Sc
hw

ar
k 

FO
TO

S 
Ve

rl
ag

, R
ay

 P
ie

dr
a/

Pe
xe

ls

35

Haus+GrundFebruar 2021

VERANSTALTUNGEN

Geschäftsstelle Frank Pietruska
Frankfurter Straße 246, 38122 Braunschweig

Eingang neben Staples

Tel. 0531/28 01 91 01, Fax 0531/202338121

frank.pietruska@oeffentliche.de

Vorsorge, Versicherung, Finanzplanung –

so individuell wie Sie.

Ihr Leben.
Unsere Zukunftsberatung.
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Haus+Grund online
Das Magazin im Internet 
zum Herunterladen 
als PDF erhältlich

Noch nicht allen Mitgliedern ist bekannt, dass Sie 
unser Vereinsmagazin im Internet unter unserer 
Internetseite www.hug-bs.de und Anklicken des 
Buttons „Magazin“ einsehen und herunterladen 
können. Dies gilt sowohl für die aktuelle Ausgabe als 
auch für die zurückliegenden Ausgaben bis Oktober 
2016. 

Die Einrichtung einer Suchfunktion in den Magazinen 
selbst war aus finanziellen Gründen leider nicht 
möglich. 

Wir bitten höflichst um Kenntnisnahme. 

 

Wohnungseigentumsgesetz
Haus & Grund und VDIV stellen gemeinsamen Mustervertrag für 
WEG-Verwaltung vor – Verwaltervertrag und Ausfüllhinweise 

Aufgrund des Inkrafttretens des 
novellierten Wohnungseigen-
tumsgesetzes (WEG) am 1. De-

zember 2020 veröffentlichen Haus & 
Grund Deutschland sowie der Verband 
der Immobilienverwalter Deutschland 
einen gemeinsamen Mustervertrag 
für die Wohnungseigentumsverwal-
tung. Er berücksichtigt die im Zuge 
der Gesetzesreform veränderten 
Vorgaben sowie die Entwicklung der 
Rechtsprechung und ist vom Ge-
danken der Transparenz getragen. 

„Ziel der WEG-Reform war es, den Ver-
braucherschutz zu stärken. Dazu bietet 
ein transparenter und nachvollziehbarer 
WEG-Verwaltervertrag eine gute Grund-

lage der Zusammenarbeit. Daher war es 
für uns die logische Konsequenz, dass 
beide Dachverbände einen gemeinsamen 
Mustervertrag für die Wohnungseigen-
tumsverwaltung erarbeiten“, erläutert der 
Präsident von Haus & Grund Deutschland, 
Kai Warnecke. 

„Das reformierte WEG gibt Eigentümer-
gemeinschaften mehr Verantwortung 
und schafft mehr Gestaltungsspielraum 
bei den Aufgaben und Befugnissen des 
Verwalters. Das muss sich in der Grund-
lage der Zusammenarbeit beider Parteien 
– dem Verwaltervertrag – widerspiegeln: 
vertrauensvoll, transparent und im fai-
ren Ausgleich, unter anderem durch eine 
sich erklärende Vergütungsstruktur“, so 
VDIV-Deutschland-Präsident Wolfgang D. 

Heckeler zum neuen Mustervertrag für die 
Wohnungseigentumsverwaltung. 

Der Mustervertrag berücksichtigt neben 
den im Zuge der WEG-Reform erforderli-
chen Neuerungen wie den Rechten und 
Pflichten des Wohnungseigentumsverwal-
ters auch die Entwicklung der Rechtspre-
chung, beispielsweise zu umstrittenen 
Vergütungsfragen. (ZV)

Hinweis
Der Vertrag sowie Ausfüllhinweise 
stehen auf www.hausundgrund.de/ 
verwaltervertrag kostenlos zum 
Download zur Verfügung.
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INFO.53
Maklergebühren bei Vermietung und Verkauf 

Haus & Grund INFO, Januar 2021 • (JW)

Voraussetzung für einen wirksamen Maklervertrag ist auch in diesem Fall die Textform. Wird der Makler sowohl vom Käufer 

als auch vom Verkäufer beauftragt, ist die Provision hälftig zu teilen. Der Makler darf nicht doppelt abrechnen. Hat nur eine 

Partei den Makler beauftragt, ist sie grundsätzlich verpflichtet, die Maklervergütung zu zahlen. Die Kosten können wirksam 

höchstens in Höhe von 50 Prozent auf die jeweils andere Partei übertragen werden. Diese muss erst dann zahlen, wenn die 

beauftragende Partei ihren Teil der Maklercourtage geleistet und dies der anderen Partei nachgewiesen hat.Keine Einschränkungen bei Vermietung und Verkauf von Gewerbeimmobilien 
Sollen Gewerbeimmobilien vermietet oder verkauft werden, so gelten die oben genannten Einschränkungen beziehungswei-

se Besonderheiten bei den Zahlungspflichten nicht. Im Gewerbeimmobilienbereich können die Kosten für die Beauftragung 

immer auch dem Vertragspartner übertragen werden. Genauso verhält es sich bei Verkauf einer Wohnimmobilie an einen 

Unternehmer.

Tipp: Die Maklercourtage ist nicht festgeschrieben. Sie kann frei verhandelt werden und das sollten Eigentümer und Vermieter 

auch tun.

Noch Fragen offen?
Mit diesem Infoblatt soll nur ein Überblick gegeben werden. Wenn Sie noch Fragen haben, nutzen Sie das Beratungsangebot 

Ihres Haus & Grund-Vereins vor Ort.

[ i ] Weitere Informationen zu Sachthemen rund um die Immobilie finden Sie im Internet-Shop des 
Verlages unter www.hausundgrundverlag.info oder unter unserer Bestellhotline: 
Fax 030/20216-580, E-Mail mail@hausundgrundverlag.info.

Recht & Steuern  |  Vermieten & Verwalten  |  Bauen & Renovieren  |  Technik & Energie

Maklergebühren bei Vermietung und Verkauf
Maklergebühren können die Kosten für den Kauf einer Immobilie in die Höhe treiben. Sie betragen beim Kauf einer Immobilie in der Regel bis zu 7,14 Prozent des Kaufpreises und bei der Vermietung einer Immobilie üblicherweise anderthalb bis zwei Monatsmieten, abhängig davon, wer den Makler beauftragt. Maklerkosten müssen zusätzlich zu den ohnehin zu zahlenden Kosten gezahlt werden. Sie kommen aber nur dann zustande, wenn ein Makler beauftragt und auch ein Mietvertrag oder ein Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Nur dann kann der Makler die Kosten verlangen. Kommt trotz der Bemühungen kein Vertrag zustande, so hat der Makler keinen Vergütungsanspruch. Er kann lediglich einen geringen Aufwendungsersatz verlangen, der sich an den tatsächlichen Aufwendungen orientieren muss.  

Lange unterschied es sich von Bundesland zu Bundesland und sogar von Region zu Region, welche Partei die Courtage in welcher Höhe zu entrichten hat. Mit Einführung des Bestellerprinzips bei Vermietung von Wohnraum 2015 und der höchs-tens hälftigen Teilung bei Kauf von Wohnungen oder Eigenheimen durch Verbraucher 2020 wurde zumindest im Bereich der  Wohnimmobilien Klarheit geschaffen.

Bestellerprinzip bei Vermietung von Wohnimmobilien 
Seit 2015 gilt bei der Vermietung von Mietwohnungen das sogenannte Bestellerprinzip. Danach hat immer derjenige die Mak-lercourtage zu zahlen, der den Makler beauftragt hat. Da dies in der Regel der Vermieter ist, treffen ihn seit dem 1. Juni 2015 die Kosten für die Einschaltung eines Maklers. Nur wenn der Makler ausschließlich auf Initiative des Mieters tätig geworden ist, trägt der Mieter die Kosten. Die Wohnung darf zuvor also nicht bereits durch den Vermieter an den Makler gegeben worden sein. 

Dies ist im Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung geregelt. Voraussetzung für einen wirksamen Vermittlungsvertrag ist, dass der Makler beauftragt und der Vertrag in Textform geschlossen wird. Die Höhe der Courtage richtet sich danach, wer der Besteller ist. Ist dies der Mieter, darf die Maklercourtage zwei Monatskaltmieten zuzüglich Umsatzsteuer nicht überschrei-ten. Beauftragt der Vermieter den Makler, so muss die Courtage ausgehandelt werden. Gesetzlich vorgeschriebene Höchst-grenzen gibt es nicht. In der Regel werden auch hier anderthalb bis zwei Monatsmieten in Ansatz gebracht. Der Makler hat allerdings keinen Anspruch auf ein Honorar, wenn ein bestehendes Mietverhältnis lediglich fortgesetzt, verlängert oder erneuert wird. Gleiches gilt, wenn er selbst oder eine juristische Person, an der er rechtlich oder wirtschaftlich beteiligt ist, Eigentümer, Verwalter, Mieter oder Vermieter der Wohnung ist. 
Wird gegen die Vorschriften aus dem Gesetz zur Wohnungsvermittlung verstoßen, kann dies mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Tipp: Vermieter können die Maklergebühren von der Steuer absetzen; sie mindern die Mieteinnahmen.
Kostenteilung beim Verkauf von Wohnimmobilien an einen Verbraucher
Beim Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Eigenheims – also einer Wohnimmobilie – durch einen Verbraucher kommt das Gesetz zur Wohnungsvermittlung zwar nicht zum Tragen. Seit dem 23. Dezember 2020 sieht das BGB dafür aber gesonderte Regelungen vor. Grundsätzlich zahlt auch in diesen Fällen derjenige, der den Makler beauftragt hat, die Maklergebühren. Allerdings können die Kosten bis zur Hälfte auf die anderen Vertragspartner übertragen werden. Eine Höchstgrenze für die Courtage gibt es in diesen Normen nicht. Als üblich haben sich jedoch bis zu 7,14 Prozent des Kaufpreises herauskristallisiert.

Haus & Grund INFO, Januar 2021

INFO.53

AKTUELLE INFORMATION
Bis auf Weiteres wurde die persönliche Mitgliederberatung eingestellt.
Wir sind weiter nach Kräften bemüht, Sie zu unterstützen.
Statt der persönlichen Beratung wird die Telefonberatung ausgeweitet.
Gern können Sie telefonische Beratungstermine vereinbaren. 
Wir beantworten gern Ihre schriftlichen Anfragen in Form von E-Mails, Fax oder Schreiben.
Gern führen wir für Sie auch weiterhin den notwendigen Schriftverkehr.
Mietverträge können Sie in unserem Onlineshop bestellen oder Sie rufen uns 
an und wir senden Ihnen die gewünschten Exemplare unverzüglich zu. 

Mitgliederinformation
GESCHÄFTSZEITEN
Haus + Grund Braunschweig e. V.
Marstall 3, 38100 Braunschweig 
Montag bis Freitag
9:00 bis 12:30 Uhr
Montag und Donnerstag
15:00 bis 17:00 Uhr

TELEFONBERATUNG
Montag bis Freitag
11:00 bis 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag
14:00 bis 15:00 Uhr

MITGLIEDERBERATUNG
Zurzeit nur telefonisch 
Montag bis Donnerstag
mit Terminabsprache
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Infoblatt 53 
Maklergebühren 
bei Vermietung 
und Verkauf 

Am 23.12.2020 sind die neuesten Vor-
schriften zu den Maklergebühren bei 
Verkauf und Kauf von Wohneigentum 
an Verbraucher in Kraft getreten. Dies 
hat der Zentralverband zum Anlass 
genommen, ein Infoblatt zur einfachen 
Übersicht bei Verkauf und Vermietung 
zu erstellen. 

Sie erhalten es, bei Übersendung eines 
adressierten und frankierten Freium-
schlages an unsere Geschäftsstelle 
Marstall 3, 38100 Braunschweig. 
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DIE UNBEQUEME 
WAHRHEIT
REDE ZUR LAGE 
UNSERER NATION.

Gabor Steingart

Gabor Steingart bleibt seinem 
oft provokanten Stil in die-
sem Buch treu. Seine zentrale 
Darstellung ist die Beschreibung 
des innovativen Zentrums der 
Wirtschaft als „glühend roter 

Kern“ der Produktivität. Je mehr Erwerbstätige teilhätten 
an diesem glühend roten Kern, desto mehr Werte würden 
erwirtschaftet. Diese könnten der Weiterentwicklung der 
Gesellschaft und des Wohlstandes dienen, wandern aber 
viel zu häufig und in zu großer Menge an die „Rand- und 
Krustenbereiche“, zu den als „Relaisstationen der Umver-
teilung“ verunglimpften sozialen Institutionen unserer 
Marktwirtschaft. Hier landen, so Steingart, die Alten, mäßig 
gebildeten, die meisten Zuwanderer und bald auch „Du und 
ich“. Denn sein Buch soll ihn aufrütteln: Im glühend roten 
Kern fände die Wertschöpfung bereits jetzt und in naher 
Zukunft durch Maschinen und künstliche Intelligenzen statt.  
Gefordert sei ein neues Narrativ, wie die USA oder China es 
erzählen, um damit die Menschen zu  mobilisieren und sich 
an die Spitze dieses Prozesses zu setzen. Man könnte auch 
sagen: „Der Zukunft zugewandt“.

NEW WORK 
STORIES
DER STORYTEL-
LING-PODCAST ZUR 
ZUKUNFT DER ARBEIT

New Work SE

New Work ist in aller 
Munde – gerade Corona 
scheint die Arbeitswelt 

grundlegend zu verändern. Doch wie genau wird die Zu-
kunft der Arbeit aussehen? Dieser Frage gehen Lisa Nölting, 
Senior Partner Relationship Manager bei der XING Holding 
„New Work SE“ und Alexander Kornelsen, Co-Autor des Bu-
ches „Good Job!“, auf den Grund. Wie der Titel des Podcasts 
bereits verrät, erzählen sie in jeder Folge Geschichten, aber 
auch Daten und Fakten zur zukünftigen Arbeitswelt – dabei 
gehen sie auf aktuelle Trends, Insights sowie Best Practice 
Beispiele ein und lassen die unterschiedlichsten Gäste aus 
verschiedenen Branchen zu Wort kommen. Themen, denen 
sich die beiden widmen, sind beispielsweise Reverse Mento-
ring, Demokratie im Büro, aber auch Tipps und Tricks für die 
mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, wie zum Beispiel die 
Bewältigung von Stress und Überbelastung. Eine Episode 
dauert im Schnitt eine halbe Stunde und hat somit eine 
angenehme Länge. Zu hören gibt es den Podcast bei allen 
gängigen Streaming-Anbietern. 

LASS MAL ANDERE 
ARBEITEN
WIE DU AUFGABEN 
GEKONNT ABGIBST

Cordula Nussbaum 
Gabel

Wer kennt sie nicht, die „Wenn 
es richtig werden soll, mache 
ich es lieber selbst“-Floskel?! 
Dass dabei mitunter wert-
volle Zeit für unnötige Arbeit 
verloren geht, fällt im Eifer des 

Gefechts oft nicht auf. Die Folge: Zu wenig Zeit und zu viel 
zu tun. „Die meisten Menschen haben mehr Aufgaben auf 
der To-do-Liste als sie realistisch betrachtet bewältigen 
können“, weiß die Unternehmerin und Wirtschaftsjourna-
listin Cordula Nussbaum. Die Lösung ist simpel – zumin-
dest in der Theorie: Aufgaben delegieren. Damit dies auch 
praktisch gelingt, geht der Ratgeber ganz pragmatisch vor. 
Nach der zugegebenermaßen etwas abgegriffenen, dafür 
nicht weniger wahren Einstiegsmetapher des sich mit edlen 
und weniger wertvollen Steinen füllenden Krugs, steigt 
Nussbaum tief in die Materie ein. Selbstchecks verlangen 
von ihren Lesern eine gehörige Portion Selbstreflexion 
und Ehrlichkeit. Auf verschiedene Persönlichkeitstypen 
zugeschnittene Methoden und Techniken geben konkretes 
Werkzeug an die Hand. Wer klugen Rat und Zeit für wesent-
liches sucht, wird hier fündig. 

FAST FURNITURE
MÖBELWAHNSINN MIT FOLGEN

ZDF Mediathek, verfügbar bis 15.11.2021

Die Möbelbranche in Deutschland boomt. Der Preiswettbe-
werb spielt hier eine große Rolle, denn für die Kundinnen 
und Kunden sollen die Möbelstücke vor allem eins sein: 
günstig. Die Folge: Preise werden immer weiter gedrückt. 
Der Film von Nina Kuhn und Anja Utfeld blickt hinter die 
Kulissen des Möbelkonsums und der Sonderangebote und 
beleuchtet die gravierenden Folgen für Natur und Umwelt. 
Unter anderem Naturschützer Matthias Schickhofer von der 
Organisation Euronatur kommt zu Wort und appelliert, die 
Wälder, die für den maßlosen Möbelkonsum gerodet wer-
den, zu schützen. Die Doku zeigt Alternativen auf, um dem 
Möbelwahnsinn ein Ende zu setzen – letztendlich liege das 
jedoch in der Verantwortung jedes Einzelnen. 
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GELESEN, GEHÖRT UND GESCHAUT

S T R AT EG I E. V E RMÖGEN.
Z U K U N F T

Unendlich. Gut. Über Generationen.

blsk.de/pb

IMMOBILIEN ALS
ERFOLGSFAKTOR

Die Analyse Ihres Immobilien-Portfolios ist ein wesentlicher
Baustein unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes.

Zu unserem Leistungsspektrum gehören Machbarkeits-
studien, maßgeschneiderte Finanzierungsstrukturen und
konkrete Empfehlungen für Direktinvestitionen sowie

ausgewählte Immobilienfonds renommierter
Investmenthäuser.

Silvester Plotka,
Leiter Private Banking BLSK

Patrick Schlue,
Private Banking Berater

Termin vereinbaren unter
0531 487 7601
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Mehr Informationenunter:

Telefon0531383-3036

glasfaser@bs-energy.de

Schluss mit dem Schneckentempo!
Unser Glasfasernetz für schnelles Internet in Braunschweig.

BS|ENERGY unterstützt Immobilienbesitzer undWirtschaft mit zukunftsfähigen
Glasfaseranschlüssen. Wir liefern schon heute die Technologie von morgen.
Leistungsstarke Technik für ein digitales Braunschweig.

www.bs-energy.de/glasfaser


